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Gemeinde Calberlah  Bebauungsplan ãKirchfeldÒ mit …BV Verfahrensleiste 

 

SchŸtz   PlanungsbŸro   Braunschweig  Juli 2017  
 

PR€AMBEL  
 
Aufgrund des ¤ 1 (3) und des ¤ 10 (1) des Baugesetzbuches (BauGB), der ¤ 80, ¤ 84 der Nds. 
Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit ) ¤ 58 Abs. 2 Nr. 2 des Nieders. Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG)  hat der Rat der Gemeinde Calberlah diesen Bebauungsplan ãKirchfeldÒ be-
stehend aus der Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen und den neben-
stehenden šrtlichen Bauvorschriften (…BV) als Satzung beschlossen. 
 
Calberlah, den 03.07.2017  gez. Goltermann 
 Der BŸrgermeister 
 
 L.S. 
 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
Aufstellungsbeschluss  
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde RibbesbŸttel hat in seiner Sitzung am 03.12.2015 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. ¤ 2 (1) 
BauGB am 08.09.2016 ortsŸblich bekannt gemacht. 
 
Calberlah, den 03.07.2017  gez. Goltermann 
 Der BŸrgermeister 
 
 
Planunterlage  
Plangrundlage: Amtliche Liegenschaftskarte sowie eigene šrtliche Vermessungen, M 1:1000; Auf-
trag: 2016-8012!vom Mai 2017, herausgegeben vom Katasteramt Gifhorn, bereitgestellt durch 
Erdmann Vermessung. 
Landkreis: Gifhorn, Gemeinde: Calberlah, Gemarkung: Jelpke, Flur 1. 
Die VervielfŠltigung ist nur fŸr eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (¤ 5 Abs.3 ¤ 9 Abs.1 Nr.2 
Nds. Vermessungsgesetz vom 01.02.2003, Nds GVBl. 1/2003, S. 5). 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stŠdtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Stra§en, Wege und PlŠtze mit Stand vom November 2009 
vollstŠndig nach. Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geo-
metrisch einwandfrei. 
Die †bertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in d ie …rtlichkeit ist einwandfrei mšglich. 
 
Gifhorn, den 12.06.2017  gez. Erdmann 
 Erdmann Vermessungen (…bVI)  
 
 L.S. 
 
 
Planverfasser  
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von: 
PlanungsbŸro SchŸtz Braunschweig 
Am Hohen Felde 11, 38104 Braunschweig 
 
Braunschweig, den 02.06.2017  gez. SchŸtz 
 Planverfasser 
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…ffentliche Auslegung  
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde RibbesbŸttel hat in seiner Sitzung am 28.02.2017 dem 
Entwurf des Bebauungsplanes und der BegrŸndung zugestimmt und seine šffentliche Auslegung 
gem. ¤ 3 (2) BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der šffentlichen Auslegung wurden am 02.03.2017 ortsŸblich bekannt gemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der BegrŸndung haben vom 20.03.2017 bis 24.04.2017 
gem. ¤ 3 (2) BauGB šffentlich ausgelegen. 
 
Calberlah, den 03.07.2017  gez. Goltermann 
 Der BŸrgermeister 
 
 
Satzungsbeschluss  
Der Rat der Gemeinde Calberlah hat den Bebauungsplan nach PrŸfung aller im Aufstellungsver-
fahren vorgebrachten Stellungnahmen, Anregungen und Hinweise gemŠ§ ¤ 3 (2) BauGB in seiner 
Sitzung am 30.05.2017 als Satzung (¤ 10 (1) BauGB sowie die BegrŸndung beschlossen. 
 
Calberlah, den 03.07.2017  gez. Goltermann 
 Der BŸrgermeister 
 
 L.S. 
 
Bekanntmachung und Inkrafttreten  
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gem. ¤ 10 (3) Satz 1 BauGB am 30.06.2017 im 
Amtsblatt fŸr den Landkreis Gifhorn Nr. 6 bekannt gemacht worden. 
Der Bebauungsplan ist damit gem. ¤ 10 (3) Satz 4 BauGB am 30.06.2017 rechtsverbindlich ge-
worden. 
 
Calberlah, den 03.07.2017  gez. Goltermann 
 Der BŸrgermeister 
 
 
Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften  
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften gemŠ§ ¤ 214 BauGB beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht 
geltend gemacht worden. 
 
Calberlah, den __________  _______________ 
 Der BŸrgermeister 
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Gemeinde Calberlah, OT Jelpke Bebauungsplan Kirchfeld

(§ 9 (1) Nr.1 BauGB,  § 16 BauNVO)

   PLANZEICHENERKLÄRUNG PlanzV 90

(§ 9 (1) Nr.1  und Nr. 6 BauGB, §§1-11 BauNVO)

   Maß der baulichen Nutzung

   Art der baulichen Nutzung

Dorfgebiet (§ 5  BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßI

Straßenverkehrsflächen

offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

   Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

   Baugrenzen (§ 9 (1)  Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO)

   Sonstige Planzeichen

0,3

   Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz von Landschaft  (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Flächen zum Erhalt v. Bäumen und Sträuchern  (§ 9 (1) Nr. 25

Baugrenze

ED

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grenzen der Geltungsbereiche des Bebauungsplanes  (§ 9 (7) BauGB)

Zweckbestimmung: Regenrückhaltebecken

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: privater Erschließungsweg

Grünflächen   (§ 9 (1) Nr. 15 und Nr. 16 BauGB)

Grünfläche, öffentlich

MD

RRB
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. Ein - und Ausfahrt en der BaugrundstŸcke  (¤ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB) 

Je BaugrundstŸck ist nur eine Ein- und Ausfahrt bis zu einer max. Breite von 5 m zulŠssig. 

FŸr die BaugrundstŸcke, die an die Wegeparzelle (FlurstŸck 60/5)  angrenzen, wird auf der 
Ostseite ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 

2. Nebenanlagen  (¤ 9 (1) Nr. 4 und 10 BauGB) 

2.1 Gem. ¤ 23 Abs. 5 BauNVO ist die Anlage von Ÿberdachten StellplŠtzen (Carports) und 
Garagen gem. ¤ 12 BauNVO sowie von Nebenanlagen und Einrichtungen gem.  
¤ 14 BauNVO au§erhalb der Ÿberbaubaren FlŠchen unzulŠssig. Ausgenommen hiervon sind 
GrundstŸckseinfriedungen, Zufahrten und nicht Ÿberdachte StellplŠtze sowie unterirdische 
Nebenanlagen, die der Versorgung mit Wasser, Gas und ElektrizitŠt sowie der Ableitung von 
Abwasser dienen. 

2.2 Einfriedungen  
 An den Seiten der BaugrundstŸcke, die an die šstliche, nšrdliche und nordwestliche Grenze 

des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes grenzen, sind lŸckenlose Einfriedungen ohne 
TŸren und Tore herzustellen.  

3. RegenrŸckhaltebecken  (¤ 9 Abs. 1 Nr. 14, Nr. 15, Nr. 20 und Nr. 25)  

Innerhalb der GrŸnflŠche mit der Zweckbestimmung RegenrŸckhaltebecken (Geltungsbe-
reich B) ist ein naturnah gestaltetes RegenwasserrŸckhaltebecken unter Beachtung der hyd-
raulischen Erfordernisse und wasserrechtlichen Vorschriften vorzusehen. Das Regenwasser-
rŸckhaltebecken ist als Mulde mit wechselnden Bšschungsneigungen zwischen 1:3 bis 1:10 
herzustellen. 
Das RegenwasserrŸckhaltebecken sowie dessen Randbereiche sind durch Ansaat einer 
artenreichen und standortgerechten KrŠuter-/ GrŠsermischung als Wiesenbereiche zu entwi-
ckeln. In den Randbereichen des Beckens sind 5 hochstŠmmige LaubbŠume (18 - 20 cm 
Stammumfang in 1 m Hšhe) zu pflanzen. Zufahrtsbereiche sind mit Schotterrasen zu befes-
tigen. 
Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachgerecht auszufŸhren, dauerhaft in ihrem natŸrli-
chen Habitus zu erhalten und bei Abgang spŠtestens in der folgenden Pflanzperiode gleich-
wertig zu ersetzen. 

4. Ma§nahmen  zum Schutz und  zur Pflege von  Natur und Landschaft  (¤ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 
25 BauGB) 

4.1 Erhalt von Feldgehšlzen (¤ 9 (1) Nr. 25b BauGB) 
Die Gehšlze der vorhandenen Hecke auf der Westseite der Wegeparzelle (FlurstŸck 60/5 
tlw.) sind durch geeignete Ma§nahmen zu schŸtzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten 
dauerhaft zu erhalten. AbgŠnge sind spŠtestens in der folgenden Pflanzperiode gleichwertig 
zu ersetzen.  

4.2 Stra§enbŠume (¤ 9 (1) Nr. 25a BauGB) 
Innerhalb der Planstra§e sind mindestens 5 mittelkronige LaubbŠume als HochstŠmme  
(18 - 20 cm Stammumfang in 1 m Hšhe) zu pflanzen. 
FŸr die anzupflanzenden BŠume ist je Baum eine offene VegetationsflŠche von mindestens 
7,5 m2 FlŠche vorzusehen. Die FlŠchen sind gegen †berfahren zu schŸtzen.  
Die festgesetzten Anpflanzungen sind spŠtestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Verkehrs-
flŠchen herzustellen. Sie sind fachgerecht auszufŸhren, dauerhaft in ihrem natŸrlichen Habi-
tus zu erhalten und bei Abgang spŠtestens in der folgenden Pflanzperiode gleichwertig zu 
ersetzen. 
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5. Externe FlŠchen zum Ausgleich (¤ 1a Abs. 3 und ¤ 9 Abs. 1 Ziff. 20 BauGB) 

Der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich fŸr die verursachten Eingriffe in Natur und 
Landschaft in Hšhe von 6.420 Werteinheiten und der artenschutzrechtliche Ausgleich gem.  
¤ 44 Abs. 5 i.V.m. ¤ 15 BNatSchG sind auf einer FlŠche von 7.500 m2 innerhalb des Kom-
pensationspools "RolfsbŸtteler Feld" auf dem FlurstŸck 36/6, Flur 5, Gemarkung Hillerse, 
unter BerŸcksichtigung der artspezifischen AnsprŸche von Feldlerche und Schafstelze um-
zusetzen. 
Die festgesetzten Kompensationsma§nahmen werden dem Baugebiet "Kirchfeld" in Jelpke, 
im Sinne von ¤ 9 Abs. 1a und ¤ 135 a BauGB zugeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bebauungsplan ãKirchfeldÒ    …rtliche Bauvorschrift 

SchŸtz   PlanungsbŸro   Braunschweig  Februar 2017 

 

…RTLICHE BAUVORSCHRIFT 
 Aufgrund des ¤ 84 NiedersŠchsischer Bauordnung (NBauO) in der derzeit geltenden Fassung in 

Verbindung mit ¤ 9 (4) BauGB) 

1. Geltungsbereich  (¤ 9 (3) BauGB und ¤ 18 (1) BauNVO) 

1.1 RŠumlicher Geltungsbereich 

Diese …rtliche Bauvorschrift gilt fŸr den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ãKirchfeldÒ. 

1.2 Sachlicher Geltungsbereich 

Diese …rtliche Bauvorschrift regelt die Gestaltung der DŠcher und die Hšhe von baulichen 
Anlagen. 

2. Anforderungen an die Gestaltung der DŠcher  (¤ 84 (3) NBauO) 

2.1 Dachform und Dachneigung 

FŸr die HauptgebŠude sind nur Sattel- und WalmdŠcher mit einer Dachneigung von mind. 
25o bis 50o zulŠssig.  

DŠcher von Garagen sowie die DŠcher von Nebenanlagen sind auch als FlachdŠcher zulŠs-
sig. 

2.2 Material und Farben 

FŸr die Deckung der DŠcher sind nur Dachsteine aus Ton oder Beton in roten und anthrazit-
farbenen Farbtšnen zulŠssig, die sich farblich in den FarbfŠcher (RAL-Farbkarte 840 HR) der 
RAL-Farbtšne 2001, 2002, 3013 und 3016 bzw. 7016, 7024 und 7026 einordnen.  

Die dazu gehšrenden Zwischentšne sind zulŠssig. Bei engobierten Dachsteinen muss die 
Farbe der Engobe den zulŠssigen Farbtšnen entsprechen. Sonstige glasierte und glŠnzende 
sowie reflektierende Dacheindeckungen sind ausgeschlossen.  

Ausgenommen von den festgesetzten Materialien und Farben sind Teile der Dachdeckung, 
die der Energiegewinnung dienen, glŠserne Teile der Dacheindeckung und DachbegrŸnun-
gen, weiterhin FlachdŠcher von Garagen und Nebenanlagen. 
 

3. Anforderungen an d er Traufhšhen  (¤ 84 (3) NBauO) 

Die maximal zulŠssige Traufhšhe betrŠgt 4,0 m. Als Traufhšhe gilt der Abstand zwischen 
dem Bezugspunkt und dem Schnittpunkt der Au§enwand mit der Unterkante der Dachspar-
ren. Bezugspunkt ist die Hšhenlage der nŠchstgelegenen šffentlichen oder privaten Ver-
kehrsflŠche an dem Punkt, die der Mitte der stra§enzugewandten GebŠudeseite am nŠchs-
ten liegt.  

Die festgesetzte Traufhšhe darf auf einer LŠnge von 1/3 der TrauflŠnge einer GebŠudeseite 
durch untergeordnete GebŠudeteile wie TŸrme oder ZwerchhŠuser um 1,50 m Ÿberschritten 
werden. 

4. Ordnungswidrigkeiten  (¤ 80 NBauO) 

 Ordnungswidrig handelt, wer als Bauherr/in, Entwurfsverfasser/in oder Unternehmer/in 
vorsŠtzlich eine Bauma§nahme durchfŸhren lŠsst, die nicht dieser šrtlichen Bauvorschrift 
entspricht. 

 Die Ordnungswidrigkeiten kšnnen mit einer Geldbu§e bis zu 50 000 Euro geahndet werden. 
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1. Anlass und Ziele des Bebauungsplanes

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Calberlah hat am 03.12.2015 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes `Kirchfeld´ beschlossen.

Calberlah gehört als politisch selbständige Gemeinde innerhalb der Samtgemeinde Isen-
büttel zum Landkreis Gifhorn. Das Gebiet der Samtgemeinde Isenbüttel hat eine Fläche 
von rund 77 km². Die Samtgemeinde umfasst die Mitgliedsgemeinden Calberlah, Isenbüt-
tel, Ribbesbüttel und Wasbüttel. Sitz der Verwaltung ist Isenbüttel. Insgesamt leben rund 
15.500 Menschen in den 15 Ortsteilen und Siedlungen der Samtgemeinde.

SG Isenbüttel

Wolfsburg

Gifhorn

Braunschweig

Q
ue

lle
:W

ik
ip

ed
ia

Die Samtgemeinde liegt im Schwerpunkt des räumlichen Dreiecks, das aus den Oberzen-
tren  Braunschweig im Süden und Wolfsburg im Osten sowie dem Mittelzentrum Gifhorn 
im Norden gebildet wird. 

Die Gemeinde Calberlah mit den Ortsteilen Allenbüttel, Allerbüttel, Calberlah, Edesbüttel, 
Jelpke und Wettmershagen liegt im Osten des Samtgemeindegebietes und ist mit ca. 
5.200 Einwohnern nach Isenbüttel die zweitgrößte Gemeinde der Samtgemeinde Isenbüt-
tel.

Der Ortsteil Jelpke liegt im Südosten des Gemeindegebietes. Die Gemarkung von Jelpke 
grenzt im Osten an die Stadt Wolfsburg, im Süden an das Gemeindegebiet von Lehre und 
und im Westen an die Gemeinde Meine. 

Jelpke

Schütz . Planungsbüro . Braunschweig . Juli 2017 Seite 3

5.000 m
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Baugebiet
Kirchfeld

Im Dorfe   K 95

Jelpke Siedlungsstruktur

Jelpke ist einer der kleineren Ortsteile von Calberlah. Er ist über die K 95 an das überört-
liche Straßennetz angebunden und liegt verkehrsgünstig zu den Städten Wolfsburg und 
Braunschweig. Über eine Buslinie ist Jelke in das ÖPNV-Netz eingebunden.

�'�H�U���G�|�U�À�L�F�K�H���&�K�D�U�D�N�W�H�U���Y�R�Q���-�H�O�S�N�H���Z�L�U�G���G�X�U�F�K���G�L�H���H�K�H�P�D�O�L�J�H�Q���O�D�Q�G�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q���+�R�I-
stellen und durch Wohngebäude beidseitig der Ortsdurchfahrt geprägt.  

Der Ortsteil Jelpke wurde um 1400 erstmals urkundlich als „Jelbeke“ erwähnt. 1489 waren 
hier 4 Vollhöfe und 3 Kötner registriert. Jelpke ist zu allen Zeiten nur eine überschaubare 
Siedlung gewesen mit zurzeit 126 Einwohnern. (Quelle: www.isenbüttel.de)

Der `Zentralort` Calberlah ist ausgestattet mit Läden und Einrichtungen für den täglichen 
Bedarf, die medizinische Versorgung mit Ärzten und Apotheke, das Bildungsangebot mit 
Kindertagesstätte, Grundschule und Oberschule sowie zahlreiche Sozialeinrichtungen u.a. 
eine Seniorenwohnanlage erfüllen die Anforderungen einer grundzentralen Versorgung.

Für die Sport- und Freizeitgestaltung bieten sich zahlreiche Einrichtungen wie Schwimm-
bad, Sporthallen, Sportplätzen,Tennisplätzen und Reitanlagen sowie zahlreiche Vereine, 
Feuerwehr und Kirchengemeinde an. 

In Jelpke gibt es ein Dorfgemeinschaftshaus, in dem Räumlichkeiten für 50 Personen für 
öffentliche und private Nutzungen zur Verfügung stehen.

Heute ist Jelpke ein lebenswerter und beliebter Wohnstandort in ländlicher Umgebung mit 
starken Bezug zur Natur.

Bauplätze stehen in Jelpke nicht zur Verfügung. Die Möglichkeiten der Innenentwicklung 
insbesondere durch Maßnahmen der Nachverdichtung und durch Schließung von Baulü-
cken sind innerhalb von Jelpke ausgeschöpft. 

�(�L�Q�H�Q���Y�H�U�E�L�Q�G�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�O�H�L�W�S�O�D�Q���P�L�W���1�H�X�D�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���Y�R�Q���%�D�X�À�l�F�K�H�Q���K�D�W���H�V���E�L�V�K�H�U���L�Q���G�H�P��
Ortsteil nicht gegeben. Daher hat sich die Gemeinde entschlossen für die im wirksamen 
�)�O�l�F�K�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�V�S�O�D�Q���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�H���%�D�X�À�l�F�K�H�Q���H�L�Q�H�Q���Y�H�U�E�L�Q�G�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�O�H�L�W�S�O�D�Q���D�X�I�]�X�V�W�H�O-
len, um auch in Jelpke im begrenzten Umfang Bauplätze anbieten zu können.
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�$�O�V���6�W�D�Q�G�R�U�W���]�X�U���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���Y�R�Q���%�D�X�À�l�F�K�H�Q���L�V�W���H�L�Q�H���F�D�������������K�D���J�U�R�‰�H�����E�L�V�K�H�U���O�D�Q�G�Z�L�U�W-
schaftlich genutzte Fläche im Nordosten der Ortslage vorgesehen. Diese Fläche steht 
kurzfristig zur Verfügung und bietet die Möglichkeit einer wirtschaftlichen, verkehrlichen 
Erschließung über das innergemeindliche Straßennetz. Die Ver- und Entsorgung des 
Baugebietes wird durch Einbindung in die vorhandenen Netzsysteme vorgesehen. Das 
�3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W���V�F�K�O�L�H�‰�W���L�P���6�•�G�H�Q���D�Q���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H���6�L�H�G�O�X�Q�J�À�l�F�K�H�Q���D�Q�� 

Die Ausweisung des Baugebietes ist mit dem Verlust von Flächen für die Landwirtschaft 
verbunden. In Abwägung der vorliegenden Belange lässt sich der Verlust dieser Fläche 
für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht vermeiden. Die Auswirkungen der Nutzungsän-
derung werden im Umweltbericht ausführlich erläutert und abgewogen. Räumliche und 
inhaltliche Planungsalternativen stehen nicht zur Verfügung.

Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes werden im Sinne einer nachhaltigen städ-
tebaulichen Entwicklung die Grundsätze der Bauleitplanung gem. § 1 (5 - 7) und § 1a 
BauGB berücksichtigt sowie die Erschließung und Versorgung sichergestellt. 

Eine „nachhaltige Entwicklung” verfolgt das Ziel, die Lebensgrundlagen und Entwicklungs-
chancen für jetzige und künftige Generationen zu sichern bzw. wieder herzustellen. 

2. Bebauungs- und Erschließungskonzept

Das Baugebiet von Nordosten 

Das Baugebiet mit einer Größe von ca. 1,5 ha liegt im Nordosten von Jelpke.

Die südlich angrenzenden Siedlungsteile nördlich der Straße `Im Dorfe´ weist überwie-
gend Wohnnutzungen auf und ist mit Ein- und Mehrfamilienhäusern in 1 - 2-geschossiger 
Bauweise bebaut. 

Dieser `Dorfgebiets-Charakter´ soll im Plangebiet fortgeführt werden. Dem enntspricht die 
zulässige Bauweise mit Einzel-, Doppelhäusern mit einem Vollgeschoss.

Das Bebauungskonzept sieht 16 Wohnbaugrundstücke mit einer durchschnittlichen 
Grundstücksgröße von ca. 700 - 1.200 m2 vor. Die geplante Bebauung ist eine sinnvolle 
Ergänzung und Erweiterung der vorhandenen Siedlungsstruktur der südlich angren-
zenden Ortslage. 

Die verkehrliche Anbindung ist über die Straße `Im Dorfe´ und dem vorhandenen Feldweg 
vorgesehen. Die innere Erschließung erfolgt über eine Stichstraße mit Wendeanlage.
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Geltungsbereich A

Bebauungskonzept

Die Versorgung des Baugebietes mit Strom und Wasser kann durch Ergänzung und den 
Anschluss an die vorhandenen Leitungsnetze sicher gestellt werden. Die erforderlichen 
�]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�Q���/�H�L�W�X�Q�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���9�H�U�N�H�K�U�V�À�l�F�K�H���G�H�U���3�O�D�Q�V�W�U�D�‰�H�Q��
verlegt. Die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgt über neue Lei-
tungen und Anlagen unabhängig vom bestehenden, örtlich vorhandenen Entwässerungs-
system.

3 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen

3.1  Regionale und kommunale Planungen 

3.1.1 Landes-Raumordnungsprogramm

Das Landes-Raumordnungsprogramm ist der Raumordnungsplan für das Land Nie-
dersachsen. Das Landes-Raumordnungsprogramm in der jetzigen Fassung basiert auf 
einer Verordnung aus dem Jahre 1994. Es wurde seitdem mehrfach aktualisiert, im Jahr 
2007/2008 grundlegend novelliert und in 2011/2012 fortgeschrieben. Die aktuelle Fassung 
der LROP-Änderungsverordnung ist seit dem 03.10.2012 wirksam.

Mit verbindlichen Aussagen zu raumbedeutsamen Nutzungen (Siedlung, Verkehrswege, 
Rohstoffgewinnung u.a.) und deren Entwicklungen dient das Landes-Raumordnungspro-
gramm dazu, die oftmals widerstreitenden wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und öko-
logischen Interessen an den Raum aufeinander abzustimmen. Es stellt so die planerische 
Konzeption für eine zukunftsfähige Landesentwicklung dar.

Nach landesplanerischen Zielvorgaben liegt die Samtgemeinde Isenbüttel in der Metropo-
lregion Hannover-Braunschweig-Göttingen (Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 
2008).
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In den Metropolregionen sollen die Innovationstätigkeit und internationale Wettbewerbsfä-
higkeit, die internationalen Verkehrs- und Kommunikationsknotenpunkte, die Arbeitsmarkt-
schwerpunkte und die Zentren der Wissenschaft, Bildung und Kultur entwickelt werden.

3.1.2 Regionales Raumordnungsprogramm

Aufgabe der Regionalplanung ist es, übergeordnete, überörtliche und zusammenfassende 
Pläne oder Programme aufzustellen und fortzuschreiben, sowie alle raumbedeutsamen 
Planungen aufeinander abzustimmen. Dabei handelt es sich um die Gesamtheit der auf 
das Verbandsgebiet bezogenen Planung entsprechend den ökologischen, wirtschaft-
lichen, sozialen, kulturellen und sonstigen infrastrukturellen Erfordernissen. Dies gilt z.B. 
gleichermaßen für das Regionale Raumordnungsprogramm wie für andere gemeindeü-
bergreifende Vorhaben wie regionale Verkehrsprojekte, Freiraumschutz und Entwicklung 
oder Standortkonzepte für eine regional verträgliche Windenergienutzung. Im Interesse 
einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadt- und Regionalentwicklung werden die unter-
schiedlichen öffentlichen Ansprüche an den Raum durch die Regionalplanung abgewogen 
und in nachfolgende Planverfahren als Rahmensetzung eingebracht. Hier ist insbesonde-
re die gemeindliche Bauleitplanung (Bebauungs- und Flächennutzungspläne) berührt. 

Auszug RROP 2008 ZGB

Plangebiet

Die Oberzentren in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg bilden - mit dem sie umge-
�E�H�Q�G�H�Q���8�P�O�D�Q�G���X�Q�G���G�H�P���V�W�U�X�N�W�X�U�H�O�O���H�Q�J���Y�H�U�À�R�F�K�W�H�Q�H�Q���0�L�W�W�H�O�]�H�Q�W�U�X�P���L�Q���:�R�O�I�H�Q�E�•�W�W�H�O�������H�L-
nen international ausgerichteten Wirtschaftsraum mit ausgeprägter Bevölkerungs-, Wis-
senschafts- und Arbeitsmarktkonzentration, der durch den Verbund gestärkt werden soll.

�'�L�H���H�Q�J�H�Q���9�H�U�À�H�F�K�W�X�Q�J�H�Q���G�L�H�Q�H�Q���G�H�U���J�H�J�H�Q�V�H�L�W�L�J�H�Q���(�U�J�l�Q�]�X�Q�J���X�Q�G���V�R�O�O�H�Q���I�•�U���H�L�Q�H��
Stärkung der Standortstrukturen genutzt werden. Dem Zweckverband Großraum Braun-
schweig wird als zuständigem Träger der Regionalplanung die Aufgabe übertragen, durch 
Abstimmung einen Ausgleich der Entwicklungsvorstellungen herbeizuführen.

Die gemeindliche Siedlungsentwicklung ist an dem im RROP für den Großraum Braun-
schweig als Ziel der Raumordnung verankerten Siedlungsleitbild der dezentralen Konzen-
tration auszurichten. Demnach soll die Siedlungsentwicklung vorrangig in den zentralen 
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Orten und in den Ortsteilen mit der „Schwerpunktaufgabe zur Sicherung und Entwicklung 
�Y�R�Q���:�R�K�Q�V�W�l�W�W�H�Q�´���V�W�D�W�W�¿�Q�G�H�Q����

Das Regionale Raumordnungsprogramm 2008 des Zweckverbandes Großraum Braun-
schweig weist in der Samtgemeinde Isenbüttel dem Ortsteil Isenbüttel die zentralörtliche 
Funktion eines Grundzentrums zu. Calberlah ist als Standort mit grundzentraler Teilfunkti-
on ausgewiesen. Dem Ortsteil Jelpke werden keine Standortfunktionen zugewiesen.

Das Regionalen Raumordnungsprogramm stellt das Plangebiet als bauleitplanerisch 
gesicherten Siedlungsbereich dar. Weitere raumplanerische Festlegungen und Funktions-
zuweisungen liegen für diese Fläche nicht vor. Das Planvorhaben enspricht daher den 
Zielen der Landesplanung und Raumordnung.

Im Rahmen der kommunalen Planungshoheit trägt die Gemeinde die Verantwortung für 
ihre Eigenentwicklung unter Berücksichtigung der Rahmen setzenden, überörtlichen und 
sonstigen fachlichen Belange. Der vorliegende Bauleitplan mit einem Bebauungspotential 
von ca. 15 Wohneinheiten entspricht einem mehrjährigen Planungshorizont. Das entspre-
chend für die Ortschaft Jelpke für einen Planungshorizont von zehn Jahren zulässige Maß 
der Eigenentwicklung wird durch die vorliegende Planung überschritten.

Da aufgrund der geringen absoluten Zahl von insgesamt etwa 15 möglichen Wohnein-
heiten eine Beeinträchtigung benachbarter zentraler Orte nicht zu erwarten ist, bestehen 
aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken gegenüber der Planung.

3.1.3 Flächennutzungsplan

Geltungsbereich A

Jelpke

Geltungsbereich B

Wirksamer F-Plan SG Isenbüttel - Planausschnitt Jelpke  

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich A des Bebau-
�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���J�H�P�L�V�F�K�W�H���%�D�X�À�l�F�K�H�Q���X�Q�G���I�•�U���G�H�Q���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���%���*�U�•�Q�À�l�F�K�H���G�D�U��

Der vorliegende Bebauungsplan wird gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. 
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3.2 Satzungen

Bebauungsplan

�'�H�U���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Z�L�U�G���D�O�V���T�X�D�O�L�¿�]�L�H�U�W�H�U���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���J�H�P�����†���������%�D�X�*�%���D�X�I�J�H�V�W�H�O�O�W����
Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens wird der Bebauungsplan als Satzung gem. 
§ 10 BauGB beschlossen und schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
geordnete Entwicklung des Gebietes.

Rechtsgrundlagen für den vorliegenden Bebauungsplan sind: 

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September �‡��
2004 (BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) geändert worden ist, 
die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom �‡��
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548) geändert worden ist,
die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom �‡��
10. Februar 2003 (Nds. GVBI S. 89). Letzte Änderung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 
46 – VORIS 21072 –)
die Planzeichenverordnung 1990 - (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990.�‡��

DIN Normen und technische Regelwerke auf die in den Festsetzungen und in der Begrün-
dung verwiesen wird, sind im Beuth Verlag GmbH, Berlin und Köln, erhältlich.

3.3 Vorrangige Innenentwicklung

Das Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und 
weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 sieht weitere Möglich-
keiten zur Stärkung der Innenentwicklung vor. Ein besonderer Stellenwert kommt hier der 
Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme zu. Für die Bauleitplanung sind insoweit 
insbesondere die Einführung eines Vorrangs der Innenentwicklung (§ 1 Absatz 5 Satz 3 
BauGB), die erweiterten Begründungsanforderungen bei der Umwandlung von landwirt-
schaftlich und als Wald genutzten Flächen (§ 1a Absatz 2 Satz 4 BauGB) zu berücksichti-
gen.

§ 1 Absatz 5 BauGB bestimmt allgemein die Aufgaben und Ziele der Bauleitplanung. Satz 
1 benennt dazu die Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und 
einer sozialgerechten Bodennutzung und Satz 2 den Beitrag der Bauleitplanung zu „men-
schenwürdiger Umwelt“, „natürlichen Lebensgrundlagen“, „Klimaschutz und Klimaanpas-
sung“, „Baukultur“.

In dem neuen Satz 3 ist bestimmt, dass hierzu, d. h. zur Verwirklichung der in den Sätzen 
1 und 2 bestimmten Aufgaben und Ziele, die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll.

Das verdeutlicht, dass die wesentlichen Steuerungs- und Gestaltungsaufgaben der 
Bauleitplanung hauptsächlich auf den Siedlungsbestand ausgerichtet werden sollen, um 
eine ökonomisch, ökologisch und baukulturell belastende Siedlungsexpansion durch Flä-
chenneuinanspruchnahme zu vermeiden und stattdessen die Attraktivität und Lebensqua-
lität in den Innenstädten, Ortskernen und Bestandsgebieten zu stärken.

Die neue Bestimmung steht im Zusammenhang mit der Ergänzung der Bodenschutzklau-
sel durch die erweiterten Begründungsanforderungen bei der (Neu-) Inanspruchnahme 
von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Siedlungszwecke (§ 1a Absatz 2 
Satz 4 BauGB) und ist wie diese vor dem Hintergrund der Zielstellung des Bundes zu se-
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hen, die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke bis zum 
Jahr 2020 deutlich zu reduzieren.

Der in §1 Absatz 5 Satz 3 BauGB formulierte Vorrang von Maßnahmen der Innenentwick-
lung bei der städtebaulichen Entwicklung schließt andere Maßnahmen nicht aus; er ist 
also nicht im Sinne einer „Baulandsperre“ oder eines „Versiegelungsverbotes“ zu verste-
hen. Vielmehr ist die vorrangige Ausrichtung der Bauleitplanung auf die Innenentwicklung 
bei der Festlegung der jeweiligen Zielen der Bauleitplanung (§ 1 Absatz 3 Satz 1) an-
gemessen zu berücksichtigen. Im Übrigen unterliegen die davon berührten Belange der 
Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB.

�)�U�H�L�H���%�D�X�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�����U�•�F�N�Z�l�U�W�L�J�H���*�D�U�W�H�Q�À�l�F�K�H�Q���X�Q�G���V�R�Q�V�W�L�J�H���)�U�H�L�À�l�F�K�H�Q�����G�L�H���I�•�U���H�L�Q�H��
Bebauung geeignet wären, sind in Jelpke nicht erkennbar. 

4. Festsetzungen des Bebauungsplanes (Geltungsbereich A)
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Zeichnerische Festsetzungen

(§ 9 (1) Nr.1 BauGB,  § 16 BauNVO)

   PLANZEICHENERKLÄRUNG PlanzV 90

(§ 9 (1) Nr.1  und Nr. 6 BauGB, §§1-11 BauNVO)

   Maß der baulichen Nutzung

   Art der baulichen Nutzung

Dorfgebiet (§ 5  BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßI

Straßenverkehrsflächen

offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

   Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

   Baugrenzen (§ 9 (1)  Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO)
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   Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Baugrenze

ED

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: privater Erschließungsweg

MD

   Sonstige Planzeichen

Flächen für Maßnahmen zum Schutz von Landschaft  (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Flächen zum Erhalt v. Bäumen und Sträuchern  (§ 9 (1) Nr. 25

Grenzen der Geltungsbereiche des Bebauungsplanes  (§ 9 (7) BauGB)

4.1 Räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde im Nordosten der Ortslage von Jelpke.

�'�H�U���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���$���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���H�U�I�D�V�V�W���L�Q���G�H�U���)�O�X�U�������H�L�Q�H���7�H�L�O�À�l�F�K�H���G�H�V���)�O�X�U-
stücks 26/6 �P�L�W���H�L�Q�H�U���*�H�V�D�P�W�À�l�F�K�H���Y�R�Q���F�D�������������K�D���X�Q�G���H�L�Q�H���7�H�L�O�À�l�F�K�H���G�H�U���:�H�J�H�S�D�U�]�H�O�O�H��
60/5.

Der Geltungsbereich B liegt nördlich der Ortslage von Jelpke und westlich vom Geltungs-
�E�H�U�H�L�F�K���$�����'�L�H�V�H�U���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���L�V�W���H�E�H�Q�I�D�O�O�V���H�L�Q�H���7�H�L�O�À�l�F�K�H���G�H�V���)�O�X�U�V�W�•�F�N�V�������������X�Q�G���K�D�W��
eine Größe von ca. 0,2 ha. Für das Baugebiet ist hier zur Beseitigung des Niederschlag-
wassers das erforderliche Regenrückhaltebecken vorgesehen. 

4.2 Art der baulichen Nutzung

Als besondere Art der baulichen Nutzung wird “Dorfgebiet” (MD) gem. § 5 BauNVO  
�I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W�����'�L�H���$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���Q�L�P�P�W���5�•�F�N�V�L�F�K�W���D�X�I���G�H�Q���G�|�U�À�L�F�K�H�Q���&�K�D�U�D�N�W�H�U���'�R�U�I�J�H�E�L�H�W�H��
dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, 
dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben 
sowie der Versorgung der Bewohner des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. Auf die 
Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmög-
lichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen. 
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�'�L�H���$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���D�O�V���³�'�R�U�I�J�H�E�L�H�W�´���Q�L�P�P�W���5�•�F�N�V�L�F�K�W���D�X�I���G�H�Q���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�Q���G�|�U�À�L�F�K�H�Q���&�K�D-
rakter der benachbarten Siedlungsteile und die angrenzenden, landwirtschaftlich genut-
�]�H�Q���$�F�N�H�U�À�l�F�K�H�Q��

4.3 Maß der baulichen Nutzung

�'�L�H���)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q���]�X�P���0�D�‰���G�H�U���E�D�X�O�L�F�K�H�Q���1�X�W�]�X�Q�J���Q�H�K�P�H�Q���5�•�F�N�V�L�F�K�W���D�X�I���G�H�Q���G�|�U�À�L�F�K�H�Q��
Charakter von Jepke und die Ortsrandlage des Plangebietes in Nachbarschaft zur vorhan-
�G�H�Q�H�Q���:�R�K�Q�E�H�E�D�X�X�Q�J�����6�L�H���E�H�D�F�K�W�H�Q���G�L�H���*�U�X�Q�G�V�l�W�]�H���G�H�V���À�l�F�K�H�Q�V�S�D�U�H�Q�G�H�Q���%�D�X�H�Q�V���L�Q��
Abwägung mit einer möglichen, sinnvollen Durchgrünung unter ökologischen und sied-
�O�X�Q�J�V�N�O�L�P�D�W�L�V�F�K�H�Q���$�V�S�H�N�W�H�Q���X�Q�G���H�U�I�•�O�O�H�Q���G�L�H���%�H�G�•�U�I�Q�L�V�V�H���Q�D�F�K���Z�R�K�Q�X�Q�J�V�Q�D�K�H�Q���*�D�U�W�H�Q�À�l-
chen.

�������������*�U�X�Q�G�À�l�F�K�H�Q�]�D�K�O

�'�L�H���I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W�H���*�U�X�Q�G�À�l�F�K�H�Q�]�D�K�O���X�Q�G���*�H�V�F�K�R�V�V�À�l�F�K�H�Q�]�D�K�O���Y�R�Q�����������H�U�P�|�J�O�L�F�K�W���H�L�Q�H���G�H�P��
Nutzungszweck und der örtlichen Lage entsprechende, angemessene Ausnutzung der 
Baugrundstücke.

�'�L�H���*�U�X�Q�G�À�l�F�K�H�Q�]�D�K�O���O�L�H�J�W���L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�U���]�X�O�l�V�V�L�J�H�Q���+�|�F�K�V�W�Z�H�U�W�H���Q�D�F�K���†���������%�D�X�1�9�2����
�'�L�H���]�X�O�l�V�V�L�J�H���*�U�X�Q�G�À�l�F�K�H�Q�]�D�K�O���G�D�U�I���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���G�H�Q���5�H�J�H�O�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W�H�Q���G�H�V���†��������������
BauNVO durch befestigte Nebenanlagen um 50 % überschritten werden. 

4.3.2 Zahl der Vollgeschosse

Die Festsetzung zur Anzahl der höchstzulässigen Vollgeschosse mit einem Vollgeschos-
�V�H�Q���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�U���E�H�Q�D�F�K�E�D�U�W�H�Q�����G�|�U�À�L�F�K�H�Q���6�L�H�G�O�X�Q�J�V�V�W�U�X�N�W�X�U����

4.4 Baugrenzen

�'�L�H���•�E�H�U�E�D�X�E�D�U�H�Q���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V�À�l�F�K�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���•�E�H�U���G�L�H���)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J���Y�R�Q���%�D�X�J�U�H�Q�]�H�Q��
�G�H�¿�Q�L�H�U�W�����'�L�H���I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W�H�Q�����C�J�U�R�‰�H�Q�•���%�D�X�I�H�O�G�H�U���E�L�H�W�H�Q���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�H���)�O�H�[�L�E�L�O�L�W�l�W���]�X�U���$�Q�R�U�G-
nung der Gebäude und Nebenanlagen innerhalb der überbaubaren Flächen. 

 Zur Wahrung eines einheitlichen Straßenraumes mit unbebauten Vorgartenzonen und 
zur Wahrung von Abständen zur `freien Landschaft´ sind die Anlagen von überdachten 
Stellplätzen (Carports) und Garagen gem. § 12 BauNVO sowie von Nebenanlagen und 
Einrichtungen gem. § 14 BauNVO außerhalb der überbaubaren Flächen unzulässig. 
Ausgenommen hiervon sind Grundstückseinfriedungen, Zufahrten und nicht überdachte 
Stellplätze sowie unterirdische Nebenanla-gen, die der Versorgung mit Wasser, Gas und 
Elektrizität sowie der Ableitung von Abwasser dienen.

4.5 Bauweise

Die Bebauung ist in offener Bauweise als Einzel- und Doppelhausbebauung zulässig.  
Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.

4.6 Nebenanlagen - Einfriedungen

Auf den Grenzlinien zwischen dem Bauland und den Flächen, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes liegen und nicht bereits als Bauland genutzt wer-
den, sind lückenlose Einfriedungen ohne Türen und Tore herzustellen. 
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Diese Maßnahme dient der Abgrenzung und dem Schutz zwischen landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und der Wohnnutzung.

�������� �9�H�U�N�H�K�U�V�À�l�F�K�H�Q

�������������6�W�U�D�‰�H�Q�Y�H�U�N�H�K�U�V�À�l�F�K�H�Q

Die verkehrliche Anbindung ist über die Straßen `Im Dorfe´ und dem vorhandenen Feld-
weg vorgesehen. Der bisher nur bedingt ausgebaute Feldweg ist bis zur Einmündung der 
Planstraße entsprechend den Anforderung an die Erschließungsfunktion auszubauen. Da 
dieser Weg weiterhin für die Erreichbarkeit der nachgelagerten Feldmark von Bedeutung 
ist, sind gleichzeitig die Anforderungen durch den landwirtschaftlichen Verkehr zu beach-
ten. 

Die innere Erschließung des Baugebietes ist als Stichstraße mit Wendeanlage vorgese-
hen.

Der Ausbau der Planstraßen erfolgt gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstra-
�‰�H�Q�����5�$�6�W�����������D�O�V���0�L�V�F�K�À�l�F�K�H�����,�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���9�H�U�N�H�K�U�V�À�l�F�K�H�Q���V�L�Q�G���L�P���=�X�J�H���G�H�U���$�X�V�E�D�X-
planung ausreichend Parkplätze für Besucher vorzusehen.

Im Nordosten des Plangebietes ist die Erschließung für zwei Hinterliegergrundstücke über 
�H�L�Q�H���9�H�U�N�H�K�U�V�À�l�F�K�H���E�H�V�R�Q�G�H�U�H�U���=�Z�H�F�N�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J���D�O�V���S�U�L�Y�D�W�H�U���(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�V�Z�H�J���K�H�U�]�X-
stellen.

Ein- und Ausfahrten

Je Baugrundstück ist nur eine Ein- und Ausfahrt bis zu einer max. Breite von 5 m zulässig. 

�)�•�U���G�L�H���%�D�X�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�����G�L�H���D�Q���G�H�U���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q���:�H�J�H�À�l�F�K�H���O�L�H�J�H�Q�����Z�L�U�G���D�X�I���G�H�U���2�V�W�V�H�L�W�H��
ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt., da hier die vorhandenen Feldgehölze zu 
erhalten sind.

4.7.2 Stellplätze

�'�L�H���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H�Q���S�U�L�Y�D�W�H�Q���6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H���Z�H�U�G�H�Q���G�X�U�F�K���*�D�U�D�J�H�Q���X�Q�G���6�W�H�O�O�S�O�D�W�]�À�l�F�K�H�Q���D�X�I��
den privaten Grundstücken nachzuweisen sein. 

���������� �*�U�•�Q�À�l�F�K�H�����*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���%����

�,�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���*�U�•�Q�À�l�F�K�H���L�V�W���G�L�H���$�Q�O�D�J�H���H�L�Q�H�V���5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U�U�•�F�N�K�D�O�W�H�E�H�F�N�H�Q�V���Q�D�F�K���0�D�‰-
gabe der hydraulischen Erfordernisse vorzusehen. Neben den technischen Erfordernissen 
soll das Regenrückhaltebecken landschaftsgerecht eingebunden und naturnah gestaltet 
werden. 

Die äußere Form der Beckenmulde ist geschwungen und nicht streng geometrisch herzu-
stellen. Die jeweiligen Böschungen sind in wechelnden Böschungsneigungen zwischen 
1:3 und 1:10 anzulegen. 

Das Regenwasserrückhaltebecken sowie dessen Randbereiche sind durch Ansaat einer 
artenreichen und standortgerechten Kräuter-/ Gräsermischung als Wiesenbereiche zu 
entwickeln. In den Randbereichen des Beckens sind 5 hochstämmige Laubbäume  
�������������������F�P���6�W�D�P�P�X�P�I�D�Q�J���L�Q�������P���+�|�K�H�����]�X���S�À�D�Q�]�H�Q�����=�X�I�D�K�U�W�V�E�H�U�H�L�F�K�H���V�L�Q�G���P�L�W���6�F�K�R�W�W�H�U-
rasen zu befestigen.
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���������� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���]�X�P���6�F�K�X�W�]���X�Q�G���]�X�U���3�À�H�J�H���Y�R�Q���1�D�W�X�U���X�Q�G���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W��

�������������%�D�X�P�S�À�D�Q�]�X�Q�J�H�Q���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���9�H�U�N�H�K�U�V�À�l�F�K�H�Q

Abhängig von der Lage der Zuwegung zu Garagen und Hauseingängen sind in öffent-
�O�L�F�K�H�Q���9�H�U�N�H�K�U�V�À�l�F�K�H�Q���P�L�W�W�H�O�N�U�R�Q�L�J�H���X�Q�G���V�W�D�Q�G�R�U�W�J�H�U�H�F�K�W�H���/�D�X�E�E�l�X�P�H���]�X���S�À�D�Q�]�H�Q�����'�L�H��
Bäume können in Parkstreifen entlang der Straßen integriert oder einseitige Baumreihen 
wechselseitig platziert werden. Pro Baum ist eine offene, nachhaltig gegen Überfahren ge-
�V�F�K�•�W�]�W�H�����W�U�D�S�H�]�I�|�U�P�L�J�H���9�H�J�H�W�D�W�L�R�Q�V�À�l�F�K�H���Y�R�Q���F�D���������P���%�U�H�L�W�H���P�L�W���H�L�Q�H�U���)�O�l�F�K�H�Q�J�U�|�‰�H���Y�R�Q��
mindestens 7,5 m2 vorzusehen.

Die Begrünung des Straßenraumes ist zur gestalterischen Einbindung der angrenzenden 
�%�H�E�D�X�X�Q�J���Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�����'�X�U�F�K���G�L�H���$�Q�S�À�D�Q�]�X�Q�J���Y�R�Q���%�l�X�P�H�Q���L�P���6�W�U�D�‰�H�Q�U�D�X�P���Z�L�U�G���G�L�H���%�H-
einträchtigung des Mikroklimas durch Versiegelung von Flächen gemindert.

�'�L�H���9�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J���I�•�U���G�D�V���*�H�G�H�L�K�H�Q���G�H�U���D�Q�J�H�S�À�D�Q�]�W�H�Q���%�l�X�P�H���L�V�W���H�L�Q�H���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G��
�J�U�R�‰�H�����Z�D�V�V�H�U�����X�Q�G���O�X�I�W�G�X�U�F�K�O�l�V�V�L�J�H���%�R�G�H�Q�R�E�H�U�À�l�F�K�H�����=�X�U���*�H�Z�l�K�U�O�H�L�V�W�X�Q�J���H�L�Q�H�U���V�F�K�Q�H�O-
len gestalterischen Wirkung, zur Erfüllung ökologischer Funktionen und zur Stabilisierung 
�G�H�V���1�D�W�X�U�K�D�X�V�K�D�O�W�H�V���V�L�Q�G���E�H�L���1�H�X�S�À�D�Q�]�X�Q�J�H�Q���0�L�Q�G�H�V�W�T�X�D�O�L�W�l�W�H�Q���G�H�V���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W�H�Q���3�À�D�Q-
zenmaterials sicherzustellen.

4.9.2 Feldhecke

Die vorhandene Feldhecke innerhalb der Wegeparzelle dient der landschaftsgerechten 
Eingrünung und ist zur Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt zu erhalten. Der 
weitestgehende Erhalt der Gehölze wird soweit diese innerhalb des Geltungsbereichs 
liegt über eine textliche Festsetzung gesichert. 

4.10 Ersatzmaßnahmen zur Kompensation 

 Naturschutzliche und artenschutzrechtliche Kompensation 

 Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist gemäß § 8a BNatSchG in Verbindung mit  
§ 1 des NNatG die Eingriffsregelung anzuwenden und Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minderung, zum Ausgleich oder Ersatz für die sich aus der Umsetzung der Planung erge-
benden Eingriffe in Natur und Landschaft festzulegen. 
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Zum Ausgleich der zu erwartenden, nicht vermeidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt 
werden Ersatzmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches erforderlich. Innerhalb des 
Plangebietes kann ein Ausgleich - ohne Aufgabe von wesentlichen Planungszielen - nicht 
erreicht werden. 

�=�X�U���(�U�N�H�Q�Q�X�Q�J���X�Q�G���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���P�|�J�O�L�F�K�H�U���D�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�U���.�R�Q�À�L�N�W�H���Z�X�U�G�H���P�L�W���G�H�U��
Unteren Naturschutzbehörde darüber Einigung erzielt, dass  aufgrund der geringen Größe 
�G�H�U���9�R�U�K�D�E�H�Q�V�À�l�F�K�H���H�L�Q�H���3�R�W�H�Q�]�L�D�O�D�E�V�F�K�l�W�]�X�Q�J���P�L�W���Ä�Z�R�U�V�W���F�D�V�H���$�Q�D�O�\�V�H�³���D�X�V�U�H�L�F�K�W�����'�L�H��
Durchführung der artenschutzfachlichen Abschätzung erfolgte mit Schwerpunkt auf der 
Avifauna.

�,�P���3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W���V�H�O�E�V�W���L�V�W���K�|�F�K�V�W�H�Q�V���U�D�Q�G�O�L�F�K���Q�D�F�K���1�R�U�G�H�Q���L�P���h�E�H�U�J�D�Q�J���]�X�U���R�I�I�H�Q�H�Q���)�H�O�G�À�X�U��
mit dem Brutvorkommen von Offenlandarten wie Feldlerche und Wiesenschafstelze zu 
rechnen. Von einem Vorkommen dieser Arten in der nördlich und östlich angrenzenden 
�)�H�O�G�À�X�U���L�V�W���D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V���D�X�V�]�X�J�H�K�H�Q����

Insgesamt ist bei einer worst-case Betrachtung mit dem potentiellen Verlust von je 1 – 2 
Revieren von Schafstelze und der als gefährdet geltenden Feldlerche zu rechnen. 

Es ist davon auszugehen, dass Ausweichlebensräume nicht zur Verfügung stehen, son-
dern die Habitatkapazität bereits erreicht ist. Um eine höhere Siedlungsdichte erzielen zu 
können, sind daher Habitat verbessernde Maßnahmen zur artenschutzrechtlichen Kom-
pensation notwendig.

Neben dem naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarf ergibt sich somit ein weiterer 
Kompensationsbedarf aus artenschutzrechtlichen Gründen für verloren gehende bzw. 
beeinträchtigte Reviere der Feldlerche und der Schafstelze. Da keine geeigneten Ersatz-
�À�l�F�K�H�Q���L�Q���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���&�D�O�E�H�U�O�D�K���]�X�U���9�H�U�I�•�J�X�Q�J���V�W�H�K�H�Q�����Z�L�U�G���G�L�H���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H���(�L�Q�J�U�L�I�I�V-
�N�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���G�X�U�F�K���G�L�H���%�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J���D�Q���H�L�Q�H�P���.�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V�À�l�F�K�H�Q�S�R�R�O���G�H�U���1�L�H�G�H�U�V�l�F�K-
sischen Landgesellschaft mbH (NLG) im Landkreis Gifhorn herbeigeführt.

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und der NLG ist vor-
gesehen, den naturschutzrechtlichen und den artenschutzrechtlichen Ausgleich auf einer 
geeigneten Fläche zu kombinieren.

Vor allem die Feldlerche stellt besondere Ansprüche an ihren Lebensraum, so dass sich 
�D�X�F�K���E�H�V�R�Q�G�H�U�H���$�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q���D�Q���G�L�H���$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�À�l�F�K�H���H�U�J�H�E�H�Q�����'�L�H���)�H�O�G�O�H�U�F�K�H���E�H�Y�R�U-
zugt offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont und niedriger sowie abwechslungs-
reicher strukturierter Gras- und Krautschicht. Zu Straßen und vertikalen Strukturen wie 
Gebäuden, Wäldern und dichten Gehölzbeständen ist ein Mindestabstand von 100 m 
einzuhalten. Lockere Gehölzstrukturen werden auch noch in 50 m Entfernung toleriert.

�8�P���G�L�H�V�H�Q���D�U�W�V�S�H�]�L�¿�V�F�K�H�Q���$�Q�V�S�U�•�F�K�H�Q���]�X���J�H�Q�•�J�H�Q�����V�R�O�O�H�Q���D�X�I���G�H�P���)�O�X�U�V�W�•�F�N���������������)�O�X�U��������
Gemarkung Hillerse, aus dem Kompensationspool „Rolfsbütteler Feld“, niedrigwüchsige, 
�O�•�F�N�L�J�H���*�U�D�V���X�Q�G���.�U�D�X�W�À�X�U�H�Q���H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�X�U�F�K���H�L�Q�H�Q���N�R�Q�V�H�T�X�H�Q�W�H�Q���1�l�K�U�V�W�R�I�I�H�Q�W-
�]�X�J���¿�Q�G�H�Q���V�L�F�K���Q�H�X�H���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q���I�•�U���N�R�Q�N�X�U�U�H�Q�]�V�F�K�Z�D�F�K�H���3�À�D�Q�]�H�Q�D�U�W�H�Q��
�G�H�U���7�U�R�F�N�H�Q�����X�Q�G���0�D�J�H�U�U�D�V�H�Q�����'�X�U�F�K���H�L�Q�H���H�[�W�H�Q�V�L�Y�H���1�X�W�]�X�Q�J���X�Q�G���3�À�H�J�H�����]�����%�����H�L�Q�P�D�O�L�J�H��
Mahd im Spätsommer, wird die Fläche dauerhaft von Gehölzaufwuchs freigehalten. Eine 
Gehölzentwicklung ist nur in den Randbereichen des Flurstückes vorgesehen und wird an 
die Erfordernisse der artenschutzrechtlichen Kompensation angepasst.

Gemäß faunistischem Fachbeitrag ist für den artenschutzrechtlichen Ausgleich insgesamt 
eine Fläche von 0,75 ha erforderlich. Zur Ermittlung der naturschutzfachlichen Aufwer-
tung, die auf dieser Fläche gleichzeitig erzielt werden kann, sind die Biotopstrukturen vor 
und nach Umsetzung der Maßnahme zu bewerten.

�$�X�V�J�D�Q�J�V�]�X�V�W�D�Q�G���X�Q�G���G�H�U�]�H�L�W�L�J�H���1�X�W�]�X�Q�J���G�H�U���3�R�R�O�À�l�F�K�H���L�V�W���$�F�N�H�U�����(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�]�L�H�O���H�L�Q�H��
�H�[�W�H�Q�V�L�Y���J�H�Q�X�W�]�W�H���*�U�•�Q�À�l�F�K�H���W�U�R�F�N�H�Q���Z�D�U�P�H�U���6�W�D�Q�G�R�U�W�H�����L�Q���$�E�V�W�L�P�P�X�Q�J���P�L�W���G�H�U���8�Q�W�H�U�H�Q��
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Naturschutzbehörde eingestuft als Sonstiger Sandtrockenrasen (RSZ) mit 4 WE/m², was 
einer naturschutzfachlichen Aufwertung von 3 WE/m² entspricht.

�,�Q�V�J�H�V�D�P�W���Z�L�U�G���D�X�I���G�H�U���$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�À�l�F�K�H���Y�R�Q���������������P�ð���H�L�Q���.�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V�Z�H�U�W���Y�R�Q����������������
�:�(���H�U�]�L�H�O�W�����'�D�V���Q�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�I�D�F�K�O�L�F�K�H���.�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V�G�H�¿�]�L�W���Y�R�Q�����������������:�(���N�D�Q�Q���V�R�P�L�W���E�H�L��
Umsetzung dieser artenschutzrechtlichen Maßnahme vollständig ausgeglichen werden. 
Der Eingriff durch das geplante Baugebiet „Kirchfeld“ in Jelpke gilt damit sowohl natur-
schutzrechtlich als auch artenschutzrechtlich als ausgeglichen.

Aus naturschutzrechtlicher Sicht entsteht ein deutlicher Wertüberschuss von insgesamt 
16.080 WE, der als Kompensationspool voraussichtlich für andere Bebauungspläne in der 
Samtgemeinde Isenbüttel, die mit einem Eingriff in Natur und Landschaft verbunden sind, 
als Kompensationsmaßnahme vorgehalten wird.

Die festgesetzte artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme ist eine vorgezogene 
CES-Maßnahmen gem. § 44 Abs. 5 i.V.m. § 15 BNatSchG. Um artenschutzrechtliche 
�.�R�Q�À�L�N�W�H���]�X���Y�H�U�P�H�L�G�H�Q���P�X�V�V���G�L�H�V�H���$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�P�D�‰�Q�D�K�P�H���P�L�W���%�H�J�L�Q�Q���G�H�V���%�D�X�Y�R�U�K�D�E�H�Q�V��
wirksam sein.

Die Kompensationsmaßnahmen werden den Eingriffen im Geltungsbereich A zugeordnet.

4.11 Örtliche Bauvorschrift

Die „Örtlichen Bauvorschriften“ werden in den Bebauungsplan aufgenommen, da die 
allgemeinen Vorschriften der §§ 3 und 10 NBauO zum Verunstaltungsgebot, zu Gestal-
tungsfragen und zu Fragen der Einfügung in die Umgebung nicht ausreichen. Die Bauvor-
schriften wurden unter Wahrung der Grundsätze einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung darauf ausgerichtet, dass im Rahmen der formulierten Vorschriften ausreichende 
Variationsmöglichkeiten bestehen, die den unterschiedlichen Gestaltungswünschen der 
Bauherren Rechnung tragen.

Mit diesen Bauvorschriften werden Anforderungen an die Gestaltung der Dächer und 
Traufhöhen vorgegeben. 

Insbesondere die Dächer der Gebäude  sind aufgrund ihrer Fernwirkung für das Ortsbild 
wichtig. Die getroffenen Festsetzungen zu den Dachformen als Sattel- und Walmdä-
�F�K�H�U���Q�H�K�P�H�Q���%�H�]�X�J���D�X�I���G�L�H���'�l�F�K�H�U���G�H�U���G�|�U�À�L�F�K���J�H�S�U�l�J�W�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J���G�H�V���2�U�W�V�W�H�L�O�H�V�����'�L�H��
Dachformen ermöglichen in Zusammenhang mit den festgesetzten Dachneigungen einen 
�$�X�V�E�D�X���G�H�U���'�D�F�K�J�H�V�F�K�R�V�V�H�����'�L�H���À�D�F�K�H�U�H���'�D�F�K�Q�H�L�J�X�Q�J���H�U�P�|�J�O�L�F�K�W���D�X�F�K���H�L�Q�H���'�D�F�K�E�H�J�U�•-
nung.

Von großer gestalterischer Bedeutung ist die einschränkende, farbliche Gestaltung der 
Dächer. Die vorgegebenen roten und anthraziten Farbtöne der Dacheindeckung und der 
�$�X�V�V�F�K�O�X�V�V���Y�R�Q���J�O�l�Q�]�H�Q�G�H�Q���0�D�W�H�U�L�D�O�L�H�Q���R�U�L�H�Q�W�L�H�U�H�Q���V�L�F�K���D�Q���G�D�V���G�|�U�À�L�F�K�H�����W�U�D�G�L�W�L�R�Q�H�O�O�H��
Erscheinungsbild und nehmen Bezug auf die vorhandene benachbarten Gebäude. Die 
Farbvorgaben der Dachsteine sind für die Einfügung in das städtebauliche und architekto-
nische Gesamtbild und das Orts- und Landschaftsbild von Bedeutung. 

Weiterhin sind Festsetzungen zur Traufhöhe vorgesehen. dadurch soll vermieden werden, 
dass bauordnungsrechtlich noch 1-geschossige Gebäude, die in ihrer Ansicht mit hohen 
�$�X�‰�H�Q�Z�D�Q�G�À�l�F�K�H�Q���Z�L�H�������J�H�V�F�K�R�V�V�L�J�H���+�l�X�V�H�U���Z�L�U�N�H�Q�����]���%�����C�7�R�V�N�D�Q�D���+�l�X�V�H�U�•�����Y�H�U�P�L�H-
�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H���)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J���G�H�U���7�U�D�X�I�K�|�K�H���Z�H�L�F�K�W���Y�R�Q���G�H�U���•�E�O�L�F�K�H�Q���'�H�¿�Q�L�W�L�R�Q���G�H�V���R�E�H�U�H�Q��
�%�H�]�X�J�V�S�X�Q�N�W�H�V���D�E�����$�Q�V�W�H�O�O�H���G�H�U���6�F�K�Q�L�W�W�O�L�Q�L�H���Y�R�Q���2�E�H�U�À�l�F�K�H���'�D�F�K�K�D�X�W���X�Q�G���$�X�‰�H�Q�N�D�Q�W�H��
�$�X�‰�H�Q�Z�D�Q�G���D�O�V���'�H�¿�Q�L�W�L�R�Q���G�H�V���R�E�H�U�H�Q���%�H�]�X�J�V�S�X�Q�N�W�H�V���Z�L�U�G���G�L�H���6�F�K�Q�L�W�W�O�L�Q�L�H���G�H�U���8�Q�W�H�U�N�D�Q�W�H��
der Dachsparren und Außenkante Außenwand festgesetzt. Diese Festlegung wird vorge-
nommen, um eine bauaufsichtliche Überprüfung zu vereinfachen.
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5. Ver- und Entsorgung

Die Versorgung der geplanten Gebäude mit Strom und Wasser erfolgt in Ergänzung der 
vorhandenen Leitungsnetze. Die erforderlichen zusätzlichen Leitungen werden innerhalb 
�G�H�U���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���9�H�U�N�H�K�U�V�À�l�F�K�H���G�H�U���3�O�D�Q�V�W�U�D�‰�H�Q���Y�H�U�O�H�J�W��

Eine zentrale Gasversorgung ist nicht vorhanden. 

Schmutzwasser

Die vorhandenen Klärteiche im Nordwesten von Jelpke entsprechen nicht mehr den an-
erkannten Regeln der Technik und sind außerdem nahezu ausgelastet. Das zusätzliche 
Schmutzwasser des Baugebietes kann aufgrund der eingeschränkten Kapazität nicht 
aufnommen werden. 

In Abstimmung mit dem Wasserverband Gifhorn und der Unteren Wasserbehörde vom 
Landkreis Gifhorn wurde eine alternative Lösung erarbeitet. Danach ist vorgesehen, das 
anfallende Schmutzwasser über eine Druckleitung zu den Klärteichen im benachbarten 
Wettmershagen zu leiten und dort zu reinigen. 

Die Ableitung erfolgt durch einen Schmutzwasserkanal vom Plangebiet in Verlängerung 
der Planstraße über die westlich angrenzenden Privatgrundstücke in Richtung Jelpker 
Klärteichanlage. Dort ist der Bau eines Schmutzwasserpumpwerkes vorgesehen. Der 
Verlauf der Trasse der Druckleitung nach Wettmershagen ist innerhalb des Kirchweges 
vorgesehen. Für den gesamten Trassenverlauf ist die Zustimmung der Eigentümer und 
die Eintragung einer Dienstbarkeit notwendig. Zur Sicherstellung der Erschließung muss 
dieser Nachweis im Rahmen eines Erschließungsvertrages bzw. städtebaulichen Ver-
trages vor dem Satzungsbeschluss erbracht werden.

Niederschlagswasser 

Das von den bebauten und versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser sollte 
im Idealfall dort wo es anfällt, durch Versickerung direkt oder per Zwischenspeicherung 
wieder dem Grundwasser zugeführt werden. Dadurch werden die natürlich Bodenfunktion 
und die Grundwasseranreicherung unterstützt sowie bei einem Starkregen die Einlei-
tungsmenge von Niederschlagswasser in die Gewässer reduziert und die Belastung der 
Gewässer verringert.

Voraussetzung für die Versickerung von Niederschlagswasser ist die Durchlässigkeit 
���K�\�G�U�D�X�O�L�V�F�K�H���/�H�L�W�I�l�K�L�J�N�H�L�W�����G�H�U���R�E�H�U�À�l�F�K�H�Q�Q�D�K���D�Q�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���/�R�F�N�H�U�J�H�V�W�H�L�Q�H���V�R�Z�L�H���H�L�Q��
�D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�U���$�E�V�W�D�Q�G���Y�R�Q���G�H�U���*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�R�E�H�U�À�l�F�K�H�����*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�À�X�U�D�E�V�W�D�Q�G������

Das vorliegende Bodengutachten hat ergeben, dass eine planmäßige Versickerung im 
Baugebiet nicht möglich ist. Die anstehenden Böden weisen überwiegend Durchlässig-
keiten auf, die deutlich kleiner als die geforderten k = 5 * 10-6 m/s sind. Zusätzlich sind 
�G�L�H���J�H�I�R�U�G�H�U�W�H�Q���*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�À�X�U�D�E�V�W�l�Q�G�H���L�Q���+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�]�H�L�W�H�Q���Q�L�F�K�W���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�����'�L�H��
erforderlichen Voraussetzungen zur Versickerung nach dem Abwassertechnischen Verein 
(ATV), Arbeitsblatt A 138 (Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versicke-
rung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser) werden somit nicht erfüllt.

�8�P���G�L�H���$�E�À�X�V�V�V�S�H�Q�G�H���G�H�V���%�D�X�J�H�E�L�H�W�H�V���D�X�I���G�D�V���Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H���0�D�‰���]�X���E�H�J�U�H�Q�]�H�Q���X�Q�G���H�L�Q�H��
�]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H���%�H�O�D�V�W�X�Q�J���G�H�V���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�Q���9�R�U�À�X�W�H�U�V���]�X���Y�H�U�P�H�L�G�H�Q�����L�V�W���G�H�U���%�D�X���H�L�Q�H�V���H�Q�W-
sprechend bemessenen Regenrückhaltebeckens erforderlich. Die dafür notwendige Flä-
che wird westlich des Plangebietes in der Nachbarschaft zu den vorhandenen Klärteichen 
(Geltungsbereich B) planungsrechtlich festgesetzt. Der Ausbau erfolgt in Abstimmung mit 
den zuständigen Trägern öffentlicher Belange.

Die Ableitung des Niederschlagswassers aus den Plangebiet erfolgt über einen Regen-
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wasserkanal zum Rückhaltebecken (Geltungsbereich B) und von dort gedrosselt in den 
�D�O�V���9�R�U�À�X�W�H�U���G�L�H�Q�H�Q�G�H�Q���-�H�O�S�N�H�U���*�U�D�E�H�Q�����'�L�H���7�U�D�V�V�H���Y�H�U�O�l�X�I�W���•�E�H�U���H�L�Q���3�U�L�Y�D�W�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N��
und ist über Dienstbarkeiten sicherzustellen. Ein entsprechnder Nachweis muss im Rah-
men eines Erschließungsvertrages bzw. städtebaulichen Vertrages vor dem Satzungsbe-
schluss erbracht werden.

In Ergänzung zu der festgesetzten, erforderlichen zentralen Niederschlagswasserbesei-
tigung ist die dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser auf den privaten Bau-
grundstücken ein sinnvolles ökologisches Konzept, da unter anderem die zusätzliche 
�%�H�D�Q�V�S�U�X�F�K�X�Q�J���Y�R�Q���9�R�U�À�X�W�V�\�V�W�H�P�H�Q���P�L�Q�L�P�L�H�U�W���Z�L�U�G�����$�X�F�K���D�X�I���6�W�D�Q�G�R�U�W�H�Q���P�L�W���J�H�U�L�Q�J�H�U��
Durchlässigkeit kann ein Großteil der Jahresniederschläge versickern oder verdunsten. 
�+�L�H�U�]�X���H�P�S�I�H�K�O�H�Q���V�L�F�K���0�X�O�G�H�Q���R�G�H�U���7�H�L�F�K�À�l�F�K�H�Q�����1�X�U���L�Q���H�[�W�U�H�P�H�Q���:�L�W�W�H�U�X�Q�J�V�S�H�U�L�R�G�H�Q��
werden Versickerungselemente nicht mehr ausreichend leistungsfahig sein. Daher sollten 
Versickerungselemente mit einem Notüberlauf („Hochwasserentlastung“) zu den öffent-
�O�L�F�K�H�Q���$�E�Z�D�V�V�H�U�D�Q�O�D�J�H�Q���R�G�H�U���9�R�U�À�X�W�H�U�Q���Y�H�U�V�H�K�H�Q���Z�H�U�G�H�Q��

Als weitere, ökologisch und ökonomisch sinnvolle Möglichkeit bietet sich die Regenwas-
serspeicherung und Nutzung im haus und Garten an. Bis zu 50% Trinkwasser können 
eingespart und damit Grundwasservorräte geschont und Kläranlagen entlastet werden. 
Überschüssiges Regenwasser der Speicheranlagen wäre zu versickern oder dem regen-
wasserkanal zu zuführen. 

Desweiteren wird auf die Möglichkeiten zur Vermeidung und Minimierung der zu versi-
ckernden Niederschlagsmenge auf den Grundstücken durch einen geringen Anteil an 
versiegelten Flächen und die wasserdurchlässige Ausführung der befestigten Flächen 
hingewiesen. 

Telekommunikation

Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des neuen Baugebietes durch die Deut-
sche Telekom AG ist die Verlegung neuer Telekommunikationsleitungen erforderlich. Wie 
alle anderen Ver- und Entsorgungsleitungen sind auch die für die Versorgung des Plan-
gebietes erforderlichen Telekommunikationsleitungen aus funktionalen und ortsgestalte-
rischen Gründen ausschließlich unterirdisch zu verlegen.

Müllentsorgung

Im Landkreis Gifhorn erfolgt die Müllentsorgung durch beauftragte Entsorgungsunterneh-
men.

Die Vorgaben der RASt 06 für 3-achsige Müllfahrzeuge werden berücksichtigt. 

Die Anwohner Hinterlieger-Grundstücken haben ihre Müllbehälter rechtzeitig an den 
Tagen der Müllabfuhr (spätestens bis 6.00 Uhr) im Bereich der öffentlichen Straße dort 
bereitzustellen, wo die Müllfahrzeuge ungehindert an- und abfahren können und nach 
erfolgter Entleerung wieder auf ihr Grundstück zurückzuholen. 

6. Beurteilung der Lärmimmissionen

6.1 Straßenverkehrslärm

Aufgrund des Abstandes zur Kreisstraße 95 und deren geringen Verkehrsbelastung sowie 
der innerörtlich zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h geht die Gemeinde davon aus, 
dass die Orientierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau von  60 dB(A) tags 
und 50 dB(A) nachts für Dorfgebiete eingehalten werden.
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6.2 Sonstige Immissionen

Hingewiesen wird auf die landwirtschaftliche Nutzung der nördtlich und westlich angren-
�]�H�Q�G�H�Q���$�F�N�H�U�À�l�F�K�H�Q���Y�R�Q���G�H�Q�H�Q���J�H�O�H�J�H�Q�W�O�L�F�K���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���L�Q���)�R�U�P���Y�R�Q���*�H�U�•�F�K�H�Q�����6�W�D�X�E��
und Geräuschen auftreten können, welche als ortsüblich zu dulden sind. Durch private 
�$�Q�S�À�D�Q�]�X�Q�J�H�Q���L�Q���1�D�F�K�E�D�U�V�F�K�D�I�W���]�X���G�H�Q���O�D�Q�G�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q���G�L�H�V�H���,�P-
missionen gemindert werden.

7.  Bodengutachten

Für das Plangebiet wurde ein Bodengutachten von der Gesellschaft für Grundbau und 
Umwelttechnik mbH in Braunschweig (GGU - Bericht 2957/97) angefertigt.

Es wurden unter der bis zu 0,5 m mächtigen Oberbodendecke Geschiebeböden, lokal mit 
Sandlinsen angetroffen.

Das Grundwasser wurde als Schichtenwasser etwa 0,8 m unter Gelände angetroffen, bei 
extremen Witterungsbedingungen kann es zu Stauwasserständen bis nahe der Gelände-
oberkante kommen.

Eine Versickerung von Regenwasser nach den Richtlinien der ATV ist nicht möglich. Teil-
mengen können versickert werden. Zusätzlich ist ein Notüberlauf erforderlich.

8.  Umweltbericht § 2 Abs. 4 und § 2a sowie Anlage zum BauGB

Bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen hat die Gemeinde für 
die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a Baugesetzbuch (BauGB) 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Die im Rahmen der Umweltprüfung ermittelten, be-
werteten und beschriebenen voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Planung werden 
im Umweltbericht dargelegt. Der anliegende Umweltbericht ist Teil der Begründung. 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich nicht um ein Vorhaben im Sinne 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), das aufgrund seiner Art, 
seiner Größe oder seines Standortes erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben 
kann. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder -vorprüfung ist auch nicht erforderlich, weil 
der Plangeltungsbereich nach Nr. 18.8 i. Verb. m. Nr. 18.7 der Anlage 1 zum UVPG als 
sonstiges Städtebauprojekt in sonstigen Gebieten einzustufen wäre und eine überbaubare 
Fläche von weniger als 20.000 m² ermöglicht werden soll. 

 9. Flächenbilanz

Nutzung  Fläche m2 % - Anteil
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geltungsbereich A
Plangebiet BBL  16.894 100,0 %
�%�D�X�À�l�F�K�H�Q���1�%�/�� �� �������������� ������������
�9�H�U�N�H�K�U�����Y�R�U�K�����:�H�J�H�À�l�F�K�H���� �� �������� ����������
Verkehr (Planstraße)  1.475 8,7 %

Geltungsbereich B
Regenrückhaltebecken  1.960   

Geltungsbereich A + B  18.854

�(�[�W�H�U�Q�H���.�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V�À�l�F�K�H�� �� �F�D��������������
Gemarkung Hillerse, Flur 5, Flurstück 36/6
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10. Bodenordnung

Das Erfordernis von bodenordnenden Maßnahmen liegt nicht vor.

11. Kosten

Die Herstellung der öffentlichen Erschließungsanlagen einschließlich der Schmutzwasser-
anlagen und die Einrichtung der Beleuchtung erfogt durch einen privaten Erschließungs-
träger. Der Gemeinde entstehen keine Kosten.

Die Kosten für die erstmalige Herstellung der erforderlichen öffentlichen Versorgungs-
leitungen werden von den zuständigen Versorgungsbetrieben übernommen und mit den 
Bauherren über privatrechtliche Entgelte wie Baukostenzuschüsse und Kostenerstattung 
abgerechnet. 

12. Hinweise aus der Sicht der Träger öffentlicher Belange

Landkreis Gifhorn - Untere Denkmalschutzbehörde 

Nach Unterlagen und Wissen der Bezirksarchäologie sind in dem geplanten Bereich keine 
Bodendenkmale bekannt, sodass keine Bedenken bestehen.

Es ist aber nicht auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische Denkmale auf-
treten, die dann unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde gemeldet werden müs-
sen (§ 14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz – NDSchG -). Möglicherweise 
auftretende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unverändert zu lassen und 
vor Schaden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Landkreis Gifhorn - Untere Abfallbehörde 

Die Ausführungen zur Müllentsorgung in Kap.5 sind einzuhalten. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass ein Befahren von öffentlichen Stichstraßen, die über keine für 
Müllsammelfahrzeuge entsprechende Wendemöglichkeit verfügen, nicht möglich ist.

Landkreis Gifhorn - Brandschutz

Zur Sicherstellung der erforderlichen Löschwasserversorgung gehört neben der abhän-
gigen Löschwasserversorgung (Hydranten im Trinkwassernetz) auch eine unabhängige 
Löschwasserversorgung (z.B. Löschwasserbrunnen). Die Wasserversorgungsunter-
nehmen gehen, aus trinkwasserhygienischen Gründen, zwischenzeitlich dazu über die 
vorhandenen Versorgungsleitungen mit geringeren Rohrdurchmessern zu versehen, um 
die Verkeimung des Trinkwassers so gering wie möglich zu halten. In Neubaugebieten 
werden daher auch Leitungsnetze mit geringen Rohrdurchmessern verbaut. Die gerin-
gen Rohrdurchmesser führen dazu, dass über das Hydrantennetz nicht die erforderliche 
Löschwassermenge zum Grundschutz zur Verfügung gestellt werden kann.

Bemessung: 
Gegen den B–Plan bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn 
�Q�D�F�K�I�R�O�J�H�Q�G�H���%�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q���H�U�I�•�O�O�W���E�]�Z�����$�X�À�D�J�H�Q���L�Q���G�L�H���%�D�X�J�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J���D�X�I�J�H�Q�R�P�P�H�Q��
und bei der Bauausführung beachtet werden:

1. 
Zum Grundschutz hat die Löschwasserbereitstellung, entsprechend den Grundsätzen 
des DVGW Arbeitsblatt 405, für die geplanten Dorfgebiet mit min. 48 m³/h für zwei Stun-
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den als Löschwassergrundsicherung durch die Gemeinde zu erfolgen. Kann der Bedarf 
�Q�L�F�K�W���G�X�U�F�K���G�L�H���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H���:�D�V�V�H�U�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�����+�\�G�U�D�Q�W�H�Q�Q�H�W�]�����R�G�H�U���X�Q�H�U�V�F�K�|�S�À�L�F�K�H��
Wasserquellen zur Verfügung gestellt werden, ist der Löschwasserbedarf über unabhän-
gige Löschwasserentnahmestellen (z.B. Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche, etc.) 
sicherzustellen. Die Wasserentnahmestellen dürfen nicht weiter als 300 m vom jeweiligen 
Objekt entfernt sein. Die erste Löschwasserentnahmestelle sollte nicht weiter als weiter 
�D�O�V���������P���/�D�X�À�L�Q�L�H���Y�R�P���G�H�Q���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�Q���*�H�E�l�X�G�H�Q���H�Q�W�I�H�U�Q�W���V�H�L�Q�����'�H�U���W�D�W�V�l�F�K�O�L�F�K�H��
Löschwasserbedarf und die Lage der Löschwasserentnahmestellen sind mit dem Ge-
meinde-/Samtgemeinde-/Stadtbrandmeister festzulegen.

2. 
�:�H�U�G�H�Q���L�P���'�R�U�I�J�H�E�L�H�W���J�U�|�‰�H�U�H���2�E�M�H�N�W�H���D�Q�J�H�V�L�H�G�H�O�W�����]���%�����$�O�W�H�Q�����X�Q�G���3�À�H�J�H�K�H�L�P�H�����O�D�Q�G-
wirtschaftliche Objekte) ist zum vorhandenen Grundschutz zusätzlich Löschwasser für 
den Objektschutz erforderlich. Die erforderliche Löschwassermenge für den Objektschutz 
richtet sich nach der Art und der Größe des Objektes.

3. 
�/�L�H�J�H�Q���*�H�E�l�X�G�H���P�H�K�U���D�O�V���������P���Y�R�Q���G�H�U���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���9�H�U�N�H�K�U�V�À�l�F�K�H���H�Q�W�I�H�U�Q�W���R�G�H�U���O�L�H�J�W��
die oberste Wandöffnung oder sonstige Stellen die zum Anleitern bestimmt sind mehr als 
�����P���•�E�H�U���G�H�U���*�H�O�l�Q�G�H�R�E�H�U�À�l�F�K�H�����V�L�Q�G���E�H�I�H�V�W�L�J�W�H���=�X�����X�Q�G���'�X�U�F�K�I�D�K�U�W�H�Q���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K���X�Q�G��
entsprechende Wendemöglichkeiten (Wendehammer) für Feuerwehrfahrzeuge mit einer 
Achslast von bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu16 t vorzusehen  
(§ 1 DVO-NBauO).

Hinweis:

Zu allen Grundstücken und Gebäuden sollte eine Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungs-
fahrzeuge in einer Breite von mindestens 3,00 m vorgesehen werden (§ 4 NBauO in Ver-

bindung mit §§ 1 und 2 DVO-NBauO und der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr).

13. Bauleitplanverfahren - Abwägung

In den Bauleitplanverfahren gem. § 4 (1) sowie § 3 (2) und § 4 (2) BauGB sind Stellung-
nahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange  eingegangen, die eine Abwä-
gung im Sinne des § 1 (7) BauGB erforderten. 

Das Ergebnis der Abwägung ist der Begründung als Anlage beigefügt.

14. Verfahrensvermerk

Der Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbericht hat mit dem zugehörigen 
Entwurf des Bebauungsplanes gem. § 3 Abs.2 BauGB vom 20.03.2017 bis 24.04.2017 
öffentlich ausgelegen.

Die Begründung mit Umweltbericht wurde in der Sitzung am 30.05.2017 durch den Rat 
der Gemeinde Calberlah unter Berücksichtigung der Stellungnahmen zu dem Bauleitplan-
verfahren beschlossen.

Calberlah, den 03.07.2017                                                                    gez. Goltermann
                                                                                                                      Bürgermeister
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Anhang Begründung

 Bauleitplanverfahren - Abwägung

In den Bauleitplanverfahren gem. § 4 (1) und § 3 (2), § 4 (2) BauGB sind 
Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange  eingegangen, die 
eine Abwägung im Sinne des § 1 (7) BauGB erforderten. 

Das Ergebnis der Abwägung wird der Begründung als Anlage beigefügt.

 



Gemeinde Calberlah, OT Jelpke  Seite 1 
Bebauungsplan Kirchfeld 
…ffentliche Auslegung gem. ¤ 3 (2) BauGB und Beteiligung der Behšrden und sonstige T…B gem. ¤ 4 Abs. 2 BauGB  
vom 20.03. bis zum 24.04.2017   Stand: 08.05.2017 
 

SchŸtz  PlanungsbŸro  Braunschweig 

Lfd. Nr. 
Datum 

Behšrden, sonstige T…B 
 

Stellungnahme 
Kurzinhalt der Anregungen /Hinweise 

AbwŠgung 

1. 
21.04.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landkreis Gifhorn Ortsplanung  
Hinweis 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen keine Bedenken. 
Es ist darauf zu achten, dass im weiteren Verfahren die Verfahrens- und Form-
vorschriften des Baugesetzbuches eingehalten werden. 
 
Untere Bauaufsichtsbehšrde 
Hinweis 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen grundsŠtzlich keine Bedenken. 
Wie schon in der Stellungnahme zum Verfahren gem. ¤ 4(1) BauGB darauf 
hingewiesen wurde, ist die Ÿbliche Traufhšhendefinition (Schnittpunkt Dachhaut 
/ Au§enwand). Eine hiervon abweichende Regelung schafft MissverstŠndnisse 
bzw. wirft unnštige Fragen auf. 
 
 
Brandschutz 
Keine Bedenken bei Beachtung der Hinweise 
Zur Sicherstellung der erforderlichen Lšschwasserversorgung gehšrt neben der 
abhŠngigen Lšschwasserversorgung (Hydranten im Trinkwassernetz) auch eine 
unabhŠngige Lšschwasserversorgung (z.B. Lšschwasserbrunnen). Die Wasser-
versorgungsunternehmen gehen, aus trinkwasserhygienischen GrŸnden, zwi-
schenzeitlich dazu Ÿber die vorhandenen Versorgungsleitungen mit geringeren 
Rohrdurchmessern zu versehen, um die Verkeimung des Trinkwassers so 
gering wie mšglich zu halten. In Neubaugebieten werden daher auch Leitungs-
netze mit geringen Rohrdurchmessern verbaut. Die geringen Rohrdurchmesser 
fŸhren dazu, dass Ÿber das Hydrantennetz nicht die erforderliche Lšschwas-
sermenge zum Grundschutz zur VerfŸgung gestellt werden kann. 
Bemessung: 
Gegen den B Ð Plan bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Beden-
ken, wenn nachfolgende Bedingungen erfŸllt bzw. Auflagen in die Baugenehmi-
gung aufgenommen und bei der BauausfŸhrung beachtet werden: 
1. 
Zum Grundschutz hat die Lšschwasserbereitstellung, entsprechend den 
GrundsŠtzen des DVGW Arbeitsblatt 405, fŸr die geplanten Dorfgebiet mit min. 

 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Festlegung der Traufhšhe wird beibehalten. 
Die Festlegung der Traufhšhe weicht von der Ÿblichen Definition des oberen Be-
zugspunktes ab. Anstelle der Schnittlinie von OberflŠche Dachhaut und Au§enkante 
Au§enwand als Definition des oberen Bezugspunktes wird die Schnittlinie der Un-
terkante der Dachsparren und Au§enkante Au§enwand festgesetzt. Diese Festle-
gung wird vorgenommen, um eine bauaufsichtliche †berprŸfung zu vereinfachen. 
 
 
Die Hinweise werden bei der BauausfŸhrung beachtet. 
Es erfolgt ein Hinweis in der BegrŸndung. 
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48 m!/h fŸr zwei Stunden als Lšschwassergrundsicherung durch die Gemeinde 
zu erfolgen. Kann der Bedarf nicht durch die šffentliche Wasserversorgung 
(Hydrantennetz) oder unerschšpfliche Wasserquellen zur VerfŸgung gestellt 
werden, ist der Lšschwasserbedarf Ÿber unabhŠngige Lšschwasserentnahme-
stellen (z.B. Lšschwasserbrunnen, Lšschwasserteiche, etc.) sicherzustellen. Die 
Wasserentnahmestellen dŸrfen nicht weiter als 300 m vom jeweiligen Objekt 
entfernt sein. Die erste Lšschwasserentnahmestelle sollte nicht weiter als weiter 
als 75 m Lauflinie vom den entsprechenden GebŠuden entfernt sein. Der tat-
sŠchliche Lšschwasserbedarf und die Lage der Lšschwasserentnahmestellen 
sind mit dem Gemeinde-/Samtgemeinde-/Stadtbrandmeister festzulegen. 
2. 
Werden im Dorfgebiet grš§ere Objekte angesiedelt (z.B. Alten- und Pflegehei-
me, landwirtschaftliche Objekte) ist zum vorhandenen Grundschutz zusŠtzlich 
Lšschwasser fŸr den Objektschutz erforderlich. Die erforderliche Lšschwasser-
menge fŸr den Objektschutz richtet sich nach der Art und der Grš§e des Objek-
tes. 
3. 
Liegen GebŠude mehr als 50 m von der šffentlichen VerkehrsflŠche entfernt 
oder liegt die oberste Wandšffnung oder sonstige Stellen die zum Anleitern 
bestimmt sind mehr als 8 m Ÿber der GelŠndeoberflŠche, sind befestigte Zu - 
und Durchfahrten erforderlich und entsprechende Wendemšglichkeiten (Wen-
dehammer) fŸr Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von bis zu 10 t und 
einem zulŠssigen Gesamtgewicht bis zu16 t vorzusehen (¤ 1 DVO-NBauO). 
Hinweis: 
Zu allen GrundstŸcken und GebŠuden sollte eine Zufahrt fŸr Feuerwehr- und 
Rettungsfahrzeuge in einer Breite von mindestens 3,00 m vorgesehen werden 
(¤ 4 NBauO in Verbindung mit  
¤¤ 1 und 2 DVO-NBauO und der Richtlinie Ÿber FlŠchen fŸr die Feuerwehr). 
 
Untere Wasserbehšrde 
Keine Bedenken oder besonderen Hinweise. 
 
Untere Abfallbehšrde  
GrundsŠtzlich keine Bedenken 
Hinweise 
Die AusfŸhrungen zur MŸllentsorgung in Kap.5 sind einzuhalten. Es wird aus-
drŸcklich darauf hingewiesen, dass ein Befahren von šffentlichen Stichstra§en, 
die Ÿber keine fŸr MŸllsammelfahrzeuge entsprechende Wendemšglichkeit 
verfŸgen, nicht mšglich ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
Es erfolgt ein Hinweis in der BegrŸndung. 
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24.04.17 
 
 
25.04.17 

 
Untere Boden- und Immissionsschutzbehšrde  
Keine Bedenken. 
 
Untere Naturschutz- und Waldbehšrde  
Keine Bedenken oder besondere Hinweise 
 
Untere Stra§enbaubehšrde 
Hinweise 
Das Plangebiet ãKirchfeldÒ befindet sich nšrdlich der Kreisstra§e 95. Die Er-
schlie§ung soll von der K 95 aus Ÿber einen vorhandenen Feldweg erfolgen. 
1. 
Die Erschlie§ungsstra§e und deren Anbindung an die K 95 sind nach den gel-
tenden technischen Regeln auszubauen. 
2. 
†ber den Anschluss der Erschlie§ungsstra§e an die K 95 ist mit dem Landkreis 
Gifhorn als TrŠger der Stra§enbaulast der K 95 eine entsprechende Kreuzungs-
vereinbarung zu schlie§en. 
3. 
Alle kŸnftig ggf. erforderlich werdenden Immissionsschutzma§nahmen gehen zu 
Lasten der Gemeinde Calberlah. 
4. 
Der Landkreis ist von jeglichen, aus der Umsetzung dieses B-Plans entstehen-
den, Kosten freizuhalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden bei der AusfŸhrungsplanung beachtet. 
 
 

2. 
 

Nds. Landesbehšrde fŸr  
Stra§enbau und Verkehr 

 Nicht beteiligt  

 Zweckverband Gro§raum 
Braunschweig  

  

4. 
26.04.17 

Wasserverband Gifhorn  Keine Bedenken 
Hinweis 
Hinsichtlich vorgesehener Baumpflanzungen im šffentlichen Stra§enbereich ist 
die Einhaltung der Hinweise des DVGW Regelwerkes GW 125 u. ATV-H 162 
ãBaumstandorte und unterirdische Ver- und EntsorgungsanlagenÒ zu beachten. 
Dieser Hinweis hat auch GŸltigkeit fŸr Baumpflanzungen auf privaten GrundstŸ-
cken, sofern diese im Trassenbereich von zu verlegenen Ver- und Entsorgungs-
leitungen liegen.  

 
Der Hinweis wird bei der AusfŸhrungsplanung beachtet. 
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5. 
 

Landesamt fŸr Bergbau-, 
Energie und Geologie 

Nicht beteiligt  

6. 
 

Nds. Landesbetrieb fŸr 
Wasserwirtschaft, KŸsten- 
und Naturschutz 

Nicht beteiligt  

7. 
 

Wasser- und Schifffahrts-
amt Uelzen 

Nicht beteiligt  

8. 
24.03.17 

Unterhaltungsverband 
Oberaller 

Keine grundsŠtzlichen Bedenken.  
Hinweis  
Unter Punkt 5 Ver- und Entsorgung wird auch Ÿber die Behandlung des anfal-
lenden Niederschlagswassers informiert. Die grundsŠtzliche Vorgehensweise 
wird aufgrund der anstehenden Bšden begrŸ§t. Die Bauwilligen sollten aber 
auch dringend auf die Mšglichkeit der Nutzung des Niederschlagswassers 
hingewiesen werden. In den AusfŸhrungen wird diese Mšglichkeit nur sehr 
vorsichtig in die Betrachtung einbezogen und als weitere Mšglichkeit erwŠhnt. 
Hier sollte aus Sicht des Unterhaltungsverbandes ein deutlicherer Hinweis 
gegeben werden.  

 
Der Hinweis wird beachtet. 
Die BegrŸndung wird ergŠnzt. 
 

9. Landesamt fŸr Geoinforma-
tion und Landentwicklung 

Nicht beteiligt  

10. 
21.04.17 
 
 
 
 
 

Landwirtschaftskammer 
NDS, Bezirksstelle Braun-
schweig 

Keine grundsŠtzlichen Bedenken 
Anregungen und Hinweise 
Die Aussagen unserer vorherigen Stellungnahme vom 29.08.2016 halten wir 
weiterhin aufrecht.  
Aus der aktuellen Planung geht hervor, dass zwei externe Kompensationsma§-
nahmen geplant sind. Zum einen handelt es sich um den Geltungsbereich B der 
westlich des Geltungsbereiches A liegt und eine Grš§e von 0,2 ha hat. Die 
derzeit landwirtschaftlich genutzte FlŠche soll als naturnahes RegenrŸckhalte-
becken entwickelt werden. In den Randbereichen der FlŠche sind Baumpflan-
zungen vorgesehen. Die Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Plange-
biet erfolgt Ÿber einen Regenwasserkanal zum RŸckhaltebecken und von dort 
gedrosselt in den als Vorfluter dienenden Jelpker Graben.  
 
Hinweis 
Mit Blick auf den agrarstrukturellen Zuschnitt halten wir eine direkte Angliede-
rung des RegenrŸckhaltebeckens an das Plangebiet fŸr geboten, zumal hier-
durch ein Trassenausbau entfallen wŸrde, der mšglicherweise zu Bewirtschaf-
tungserschwernissen fŸhren kšnnte.  

 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Eine direkte Anbindung des RegenrŸckhaltebeckens an das Baugebiet ist im Hin-
blick auf eine mšgliche, westliche Erweiterung des Baugebietes nicht sinnvoll. 
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Hinweise 
Des Weiteren ist die Unterhaltung der geplanten, an die landwirtschaftlichen 
NutzflŠchen angrenzenden Gehšlze sicher zu stellen.  
Die zweite externe KompensationsflŠche liegt im FlŠchenpool ãRolfsbŸtteler 
FeldÒ der Gemarkung Hillerse. Hier sollen niedrigwŸchsige, lŸckige Gras- und 
Krautfluren entwickelt werden.  
 
Stellungnahme vom 29.04.2016 
Im Grundsatz keine Bedenken  
Hinweise 
Im Nordosten der Ortslage Jelpke soll auf einer GesamtflŠche von 1,5 ha ein 
Dorfgebiet (MD) festgesetzt werden. Der Geltungsbereich wird aktuell als z.T. 
drŠniertes GrŸnland genutzt und ist im wirksamen FlŠchennutzungsplan als 
gemischte BauflŠche (M) dargestellt. Die verkehrliche Anbindung erfolgt Ÿber 
die Stra§e ãIm DorfeÒ. Die nšrdlich und šstlich angrenzenden FlŠchen werden 
ackerbaulich verwendet. …stlich des Plangebietes grenzt ein Wirtschaftsweg an, 
der fŸr die Erreichbarkeit der nachgelagerten Feldmark von Bedeutung ist. Im 
Zuge der Planumsetzung ist dafŸr Sorge zu tragen, dass der Weg fŸr den land-
wirtschaftlichen Verkehr uneingeschrŠnkt passierbar bleibt.  
Auf die Tolerierung der landwirtschaftlich verursachten Immissionen wurde im 
BegrŸndungstext hingewiesen. Konkrete Aussagen zu externen Kompensati-
onsma§nahmen liegen zum jetzigen Planungsstand noch nicht vor. Um land-
wirtschaftliche FlŠchen zu schonen, bitten wir bei der Umsetzung der Aus-
gleichs- und Ersatzma§nahmen flŠchensparend vorzugehen.  
Wir bitten um BerŸcksichtigung unserer Anregungen und Hinweise. 

Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 

11. 
27.03.17 

Deutsche Telekom Netz-
produktion GmbH 

Keine EinwŠnde 
Hinweise: 
Die Hinweise beziehen sich auf die AusfŸhrungsplanung. 

 
Die Hinweise werden bei der AusfŸhrungsplanung beachtet. 
 

12. 
 

Deutsche Post AG Nicht beteiligt  

13. 
 

Deutsche Bahn Services 
Immobilien 

Nicht beteiligt . 

14. 
 
 

Abwasserverband Braun-
schweig 

Nicht beteiligt  

15. Staatl. Gewerbeaufsichts-
amt Braunschweig 

Nicht beteiligt  
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16. 
01.06.16 

E.ON Avacon AG Nicht beteiligt  

17. 
09.06.16 

Handwerkskammer  Nicht beteiligt  

18. 
 

Industrie- und Handels-
kammer  

Nicht beteiligt  

19. 
 

Verkehrsgesellschaft Land-
kreis Gifhorn mbH 

  

20. 
 

Agentur fŸr Arbeit Nicht beteiligt  

21. 
 

Staatliches Baumanage-
ment 

Nicht beteiligt  

22. Bundesanstalt fŸr Immobi-
lienaufgaben 

Nicht beteiligt  

23. 
19.04.17 

LSW LandE-Stadtwerke 
Wolfsburg 

Keine Bedenken 
 

 
 

24. E.ON Netz GmbH Nicht beteiligt  

25. 
 

TenneT TSO GmbH Nicht beteiligt  

26. 
 

Harzwasserwerke GmbH Nicht beteiligt  

27. 
 

Nds. Forstamt UnterlŸ§ Nicht beteiligt  

28. 
 

Bundesamt fŸr Dienst-
leistungen der Bundeswehr 

Nicht beteiligt  

29. Bischšfliches Generalvika-
riat 

Nicht beteiligt  

30 Kirchenkreisamt Gifhorn Nicht beteiligt  
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SchŸtz  PlanungsbŸro  Braunschweig 
 

 

31 Finanzamt Gifhorn Nicht beteiligt  

32 Polizeiinspektion Gifhorn 
 

  

33 
15.08.16 

LGLN -
Kampfmittelbeseitigung 

Hinweis: 
Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Planbe-
reich vorliegt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

34 LGLN - Landesamt fŸr 
Geoinformation und Lan-
desvermessung 
Katasteramt Gifhorn 

Nicht beteiligt  

35 Freiwillige Feuerwehr und 
Zivilschutz 

  

 
 

 
Nachbargemeinden 

  

N 1. 
 

Gemeinde Lehre   

N 2. 
 

Stadt Wolfsburg   

N 3. 
 

Gemeinde Oslo§   

N 4. 
 

Gemeinde Sassenburg    

N 5. Stadt Gifhorn 
 

  

N 6. 
 

Gemeinde IsenbŸttel 
 

  

N 7. Gemeinde WasbŸttel 
 

  

N 8. Gemeinde Meine   
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C UMWELTBERICHT 

Nach § 2a BauGB ist sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Änderung eines 
Bauleitplanes eine Begründung beizulegen, die neben den Zielen, Zwecken und we-
sentlichen Auswirkungen des Plans auch – als gesonderten Teil – einen Umweltbe-
richt enthält. Der Umweltbericht befasst sich neben den Belangen von Natur und 
Landschaft als Gegenstand der Eingriffsregelung gemäß § 1a BauGB in Verbindung 
mit dem BNatSchG mit den darüber hinaus gehenden Schutzgütern des UVPG 
Mensch, Sach- und Kulturgüter sowie deren Wechselwirkungen. Grundlage für die 
Gliederung des Umweltberichtes bildet Anlage 1 zum BauGB. 
 
 
 

1 Einleitung 

1.1 Inhalt und Ziele des B-Planes 

Am nordöstlichen Ortsrand von Jelpke ist aufgrund der Nachfrage nach Wohnbauflä-
chen ein neues Wohngebiet geplant. 
 
Als Vorhabenträgerin plant Frau Annegret Langbein die Realisierung des Baugebie-
tes. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen, 
bedarf es der Aufstellung des Bebauungsplanes "Kirchfeld“. Im derzeit rechtswirksa-
me Flächennutzungsplan wird die betreffende Fläche als gemischte Baufläche dar-
stellt. 
 
Die Geltungsbereiche A und B, welche das Baugebiet selbst und ein weiter westlich 
liegendes geplantes Regenwasserrückhaltebecken umfassen, haben eine Größe von 
ca. 1,89 ha und liegen westlich des von der Straße "Im Dorfe" abgehenden Wirt-
schaftswegs. Im Süden schließt sich vorhandene Wohnbebauung von Jelpke an; im 
Norden, Osten und Westen grenzen Ackerflächen an das Plangebiet. 
 
Geplant ist die Festsetzung eines Dorfgebiets MD mit einer GRZ 0,3 zuzüglich 50% 
Überschreitung für befestigte Flächen. Die Festsetzung ermöglicht eine lockere Be-
bauung aus Einfamilienhäusern mit ausreichend großen Hausgärten, welche die im 
Süden vorhandenen Siedlungsflächen sinnvoll erweitert. 
 
Da der naturschutzfachliche Ausgleich aufgrund der hohen Nutzungsintensität nicht 
im Plangebiet erbracht werden kann, muss er auf externen Kompensationsflächen 
sichergestellt werden. 
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1.2 Gesetzliche Rahmenbedingun gen und übergeordnete Ziele 
des Umweltschutzes 

Die relevanten Gesetze und Verordnungen für die Umwelt bei der Aufstellung und 
Änderung von Bauleitplänen sind: 
 
�x BauGB 

- § 1, Abs. 6 Nr. 7 
Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

- § 1a, Abs. 2 sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

- § 1a, Abs. 3 Verpflichtung zur Ausweisung von Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen 

- § 2, Abs. 4 Verpflichtung zur Erstellung einer Umweltprüfung 

- § 2a Darstellung der aufgrund der Umweltprüfung ermittelten und 
bewerteten Belange des Umweltschutzes in einem Umwelt-
bericht als gesonderter Teil der Begründung des Bauleitplans

- § 4c Verpflichtung zur Überwachung der aufgeführten Umwelt-
auswirkungen 

�x BNatSchG 
- §§ 1, 2 

Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege 

�x BNatSchG 
Kapitel 3 

Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft, Verpflichtung 
zu Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

�x BNatSchG 
§§ 39, 44 

Vorschriften zum allgemeinen und zum besonderen Arten-
schutz 

�x NAGBNatSchG 
- Abschnitt 3 

Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft 

�x BBodSchG 
§ 1 

Verpflichtung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der 
Funktionen des Bodens 

 
Aus dem Bereich der Landes- und Regionalplanung sind als Ziele und Vorgaben zu 
berücksichtigen: 
 
�x Landes-Raumordnungsprogramm 

Niedersachsen 
Zielvorgaben der Raumordnung 

�x Regionales Raumordnungspro-
gramm für den Großraum Braun-
schweig 2008 

Funktionszuweisungen, 
Vorgaben zu Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten

�x Landschaftsrahmenplan Land-
kreis Gifhorn 

Zielvorgaben für Natur und Landschaft 
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1.3 Methodik der Umweltprüfun g und sonstige Hinweise 

Der Betrachtungsraum für die Umweltprüfung geht über den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes hinaus, soweit räumlich-funktionale Beziehungen dies erfordern. 
Gegenstand der Umweltprüfung sind dabei nach Maßgabe des Baugesetzbuches die 
für den Betrachtungsraum und das Planvorhaben planungs- und abwägungserhebli-
chen Umweltbelange. 
 
Die Umweltprüfung wird nach folgender Methodik vorgenommen: 
�x Auswertung übergeordneter Planwerke, wie in Kapitel 1.2 genannt; 
 
�x Auswertung von Gutachten zum Vorhaben: 

-  Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik mbH (GGU): Bauerschließungs-
land in Jelpke – Beurteilung der Versickerungsfähigkeit, Braunschweig 1997; 

-  Biodata: B-Plan "Kirchfeld" in Jelpke, Gemeinde Calberlah – Faunistischer 
Fachbeitrag, Braunschweig 2016; 

 
�x Ortsbegehungen. 
 
Für die Beurteilung des Vorhabens im Sinne der Eingriffsregelung wurde eine ver-
gleichende Bewertung der aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im Plan-
gebiet mit dem Planzustand nach Bebauungsplan auf Basis der Arbeitshilfe zur Er-
mittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitung, herausgegeben 
vom Niedersächsischen Städtetag (2013) vorgenommen. Dieses Bilanzierungsmo-
dell ist ein anerkanntes und regelmäßig zur Anwendung kommendes Verfahren zur 
rechnerischen Unterstützung der gutachterlichen Bemessung von Eingriffsfolgen und 
Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben und Erarbeitung des Um-
weltberichts sind nicht aufgetreten. 
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2 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes 

2.1 Schutzgut Pflanzen und Tierwelt 

Vegetation 

Zur Einschätzung der vorhandenen Vegetation ist die Bestimmung der potenziellen 
natürlichen Vegetation (PNV) notwendig. Unter dem Begriff verbirgt sich die höchst-
entwickelte Vegetation, die ohne menschliche Eingriffe im jeweiligen Gebiet zu er-
warten wäre. Eine Orientierung an dem Artengefüge dieser Vegetation gilt als An-
haltspunkt der Bewertung des heutigen Zustandes. 
 
Als potentielle natürliche Vegetation im Planungsgebiet können Laubwälder charak-
terisiert werden, die sich gemäß Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn auf fast 
der gesamten Landkreisfläche einstellen würden. Insbesondere mesophile Buchen-
wälder wären in den Grundmoränengebieten anzutreffen. 
 
Im Geltungsbereich des künftigen Baugebietes befindet sich derzeit Grünland. Die 
Fläche ist im Grundbuch jedoch als Acker eingetragen, der sich auch weiter in nördli-
che, östliche und westliche Richtung erstreckt. Die grundbuchlich eingetragene Nut-
zung ist Grundlage für die naturschutzfachliche Eingriffsbewertung; artenschutzrecht-
liche Belange sind davon ausgenommen. Landwirtschaftliche Nutzflächen sind all-
gemein relativ stark durch menschliche Nutzung geprägt und dadurch weit entfernt 
vom Zustand der potenziellen natürlichen Vegetation. Auf Ackerflächen herrschen 
durch regelmäßige Bodenbearbeitung, Pestizid- und Düngemitteleinsatz und mono-
strukturellen Aufbau in der Regel extreme Lebensbedingungen, die eine starke Se-
lektion der vorkommenden Pflanzenarten bewirken. Von ökologischer Bedeutung 
sind in erster Linie Ackerrandstreifen mit Wildkraut-Gesellschaften. Eine intensive 
Bewirtschaftung des Ackers verhindert generell die Ansiedlung schützenwerter und 
geschützter Pflanzen. 
 
Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung reicht meist bis direkt an die angrenzenden 
Strukturen und Nutzungen heran. Im Süden grenzt vorhandene Einfamilienhausbe-
bauung an. Der Siedlungsrand wird hier von einzelnen großen Einzelbäumen, wie 
Weiden, Eichen etc. gesäumt. 
 
Nach Osten wird die Vorhabensfläche von einem befestigten Feldweg begrenzt, an 
dessen westlicher Seite eine dichte Hecke mit einzelnen Überhältern, u. a. Obst-
bäumen, stockt. 
 
 
Fauna 

Zur Erkennung und Beurteilung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte mit der 
Fauna wurde von Biodata (2016) eine artenschutzfachliche Abschätzung mit 
Schwerpunkt auf der Avifauna durchgeführt. 
 
Die Kartierungen zu den Brutvögeln  waren erst relativ spät im Jahr möglich, so dass 
aufgrund der geringen Größe des Vorhabengebietes in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde nur eine Potenzialabschätzung mit "worst-case-Analyse" von 
Biodata (2016) durchgeführt wurde. 
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Entlang des Feldweges, über den das Vorhabengebiet erschlossen wird, befinden 
sich Gehölzbestände mit möglicher avifaunistischer Bedeutung. Allerdings weisen 
die Gehölze dieser Hecke einen zu geringen Durchmesser auf, so dass hier keine 
dauerhaft nutzbaren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, wie Baumhöhlen o. ä. zu er-
warten sind. 
 
Einzelne Bäume, die entlang des südlich angrenzenden Siedlungsrandes stehen, 
besitzen Quartierpotenzial für Vögel, allerdings wurden auch hier keine Baumhöhlen 
oder Horste festgestellt. 
 
Nachgewiesen wurden im Plangebiet und dem näheren Umfeld während der Kartie-
rungen typische Arten der Siedlungsbereiche, wie Amsel, Zilpzalp, Mönchsgrasmü-
cke, Grünfink, Haussperling, Ringeltaube sowie als Nahrungsgäste Star, Aaskrähe, 
Rauch- und Mehlschwalbe. Nach Norden und Osten hin wurden einzelne Feldler-
chen und an den Teichen in der Niederung westlich des Plangebietes Nilgänse fest-
gestellt. 
 
Im Vorhabengebiet selbst ist gemäß Biodata (2016) aufgrund der Kulissenwirkung 
des Siedlungsrandes sowie der Hecke entlang des Feldweges höchstens randlich 
nach Norden im Übergang zur offenen Feldflur mit Brutvorkommen von Offenlandar-
ten wie der landes- und bundesweit als gefährdet geltenden Feldlerche und der Wie-
senschafstelze zu rechnen. Da in der nördlich und östlich angrenzenden Feldflur al-
lerdings Fortpflanzungsstätten dieser Arten zu erwarten sind, fungiert das Plangebiet 
als Teilhabitat und Nahrungsfläche. 
 
Es ist auch anzunehmen, dass weitere Arten der angrenzenden Siedlungsbereiche, 
z. B. Grünsprecht, aber auch Greifvögel, wie Turmfalken, Rotmilan und Mäusebus-
sard, und gegebenenfalls Eulen das Gebiet als Nahrungshabitat nutzen. Entspre-
chende avifaunistisch bedeutsame Bereiche sind gemäß Biodata (2016) im Umfeld 
des Vorhabens jedoch nicht bekannt. 
 
Geeignete Gehölzbestände, die dauerhaft nutzbare Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten für Fledermäuse  aufweisen, gibt es im Plangebiet selbst nicht, jedoch südlich 
angrenzend entlang des Siedlungsrandes, allerdings ohne Nachweise von Baumhöh-
len o. ä. Eine gewisse Bedeutung besitzt das Gebiet möglicherweise als Nahrungs-
habitat für Arten, die im freien Luftraum jagen, z. B. den Großen Abendsegler. 
 
Die im Randbereich der südlich liegenden Siedlungsgärten vorhandenen Gehölze 
können für strukturgebundene Arten der Siedlungsbereiche, wie Zwergfledermaus 
und Breitflügelfledermaus, als Leitlinie fungieren, z. B. zu den weiter westlich gelege-
nen Teichen in der Niederung des Jelpker Baches als potenziell geeignetes Jagdha-
bitat. Diese Bedeutung als Leitlinie gilt ebenfalls für die Hecke entlang des Feldwe-
ges am östlichen Rand des Vorhabengebietes. 
 
Für Amphibien  könnte das Plangebiet Funktionen als Wanderkorridor bzw. Landle-
bensraum besitzen. Es gibt zwar im Gebiet selbst keine Gewässer, allerdings in der 
Niederung des Jelpkerbaches in einer Entfernung von ca. 300 m. Da diese Gewäs-
ser allerdings einer fischereilichen Nutzung zu unterliegen scheinen, ist ihre Bedeu-
tung als Fortpflanzungsgewässer für Amphibien einschränkt. 
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Möglich ist auch eine Funktionsbeziehung der genannten Gewässer über das Vorha-
bengebiet zum östlich gelegenen Waldgebiet Wilshop, das innerhalb der Wanderdis-
tanz einiger Arten, z. B. der Erdkröte liegt. 
 
Generell stuft Biodata (2016) das Potenzial der Vorhabenfläche als Landlebensraum 
für Amphibien als eher gering ein, da ein erst seit zwei bis drei Jahren bestehendes 
Grünland kein geeignetes Habitat darstellt. Da die nördlich und östlich angrenzenden 
Ackerflächen aber Potenzial als Landlebensraum für die streng geschützte Knob-
lauchkröte und die östlich liegenden Waldflächen für Erdkröte, Grasfrosch und gege-
benenfalls weitere Arten bieten, misst Biodata (2016) dem Plangebiet mindestens 
eine Grundbedeutung als Teil eines Wanderkorridors bei. 
 
Für Reptilien  und für aquatisch lebende Insekten, wie z. B. Libellen  ist das Plange-
biet kaum von Bedeutung, da keine geeigneten Habitate vorhanden sind. 
 
Da auf der erst vor zwei bis drei Jahren noch als Acker genutzten Fläche bisher noch 
keine naturnahen Strukturen oder blütenreiche Säume entstanden sind, ist im Gebiet 
bei den Tagfaltern  lediglich mit Ubiquisten und weit verbreiteten Arten zu rechnen. 
Gegebenenfalls können sich darunter auch geschützte Arten wie der Kleine Heufalter 
befinden. Während der Kartierungen wurden von Biodata (2016) Weißlinge, der Ad-
miral, das Große Ochsenauge u. ä. nachgewiesen, die zu den weit verbreiteten Arten 
zählen. 
 
Bei den Heuschrecken  wurden mit Roesels Beißschrecke bzw. dem Gemeinen 
Grashüpfer ebenfalls nur weit verbreitete und ungefährdete Arten nachgewiesen. 
Geeignete Habitate für das Vorkommen besonders geschützter Arten fehlen. 
 
Auch bei den Hautflüglern  sind keine bedeutenden Vorkommen im Vorhabengebiet 
zu erwarten. Da aber sehr viele Arten dieser Tiergruppe besonders geschützt sind, 
kann gemäß Biodata (2016) ein Vorkommen geschützter Hautflügler im Gebiet nicht 
ausgeschlossen werden. 
 
Bei den Laufkäfern  ist es möglich, dass verbreitete und damit geschützte Arten der 
Gattung Carabus im Gebiet vorkommen können. 
 
 
Bestehender Schutz 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung des Natura 2000-Netzes, also FFH- oder 
EU-Vogelschutzgebiete, sind nicht durch das Vorhaben betroffen. Das Plangebiet 
unterliegt derzeit auch keinem gesetzlichen Schutzstatus als Naturschutz- oder 
Landschaftsschutzgebiet. 
 
Biotope, die nach § 30 BNatSchG und § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG geschützt sind, 
sowie nach § 22 Abs. 3 und 4 NAGBNatSchG landesweit geschützte Landschaftsbe-
standteile kommen innerhalb des Plangebietes nicht vor. Eine Äquivalenz eines im 
Plangebiet vorhandenen Biotoptyps zu einem Lebensraumtyp nach Anhang I der 
FFH-Richtlinie besteht nicht. 
 
Angaben zum Schutzstatus von im Plangebiet vorkommenden bzw. potenziell zu er-
wartenden Tierarten sind in Kapitel 2.1 Fauna dargestellt. 
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Kenntnisse von Vorkommen gesetzlich geschützter bzw. gefährdeter Farn- und Blü-
tenpflanzen liegen nicht vor und sind in Anbetracht der Nutzungssituation auch wenig 
wahrscheinlich. 
 
 
Vorbelastungen durch bestehende An lagen, Strukturen und Nutzungen 

Pflanzen- und Tierwelt sind aufgrund der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und 
des relativ hohen menschlichen Einflusses in der Umgebung stark überformt, die 
Vorkommen der Situation angepasst. 
 
 
 
2.2 Schutzgut Boden 

Geologisch ist die Entstehung der im Landkreis Gifhorn anstehenden Gesteine auf 
die Eiszeit zurückzuführen. Im Bereich des Plangebietes werden diese von Flug-
sandfeldern, Ablagerungen der Weichsel-Kaltzeit gebildet. 
 
Vorherrschende Bodentypen sind gemäß Landschaftsrahmenplan Podsol-Braunerde 
und Pseudogley, Böden des grundwasserfreien, ebenen, welligen bis z.T. hügeligen 
Geländes. 
 
Im Rahmen einer Baugrunduntersuchung hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit der 
GGU (1997) wurden im Bereich des geplanten Baugebietes die Boden- und Grund-
wasserverhältnisse erkundet und beurteilt. Die Untersuchungen auf dem Gelände 
ergaben eine meist 40-50 cm starke Oberbodenschicht aus schluffigen Sanden. Un-
ter dem Oberboden folgt bis zur Endteufe in 3 m Tiefe eine Schicht aus Geschiebe-
mergel aus schluffigem Sand mit tonigen und kiesigen Anteilen. 
 
 
Vorbelastungen durch bestehende An lagen, Strukturen und Nutzungen 

Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung hat zur Folge, dass durch Maschinen- und 
Chemikalieneinsatz die Bodenstabilität und -struktur, aber auch das Bodenleben 
nachhaltig gestört sind. 
 
Risiken bestehen für den Boden durch den Eintrag von Schadstoffen aus landwirt-
schaftlicher Nutzung. 
 
Im Rahmen der Baugrund- wurde keine Schadstoffuntersuchung durchgeführt. Es ist 
ebenfalls nicht auszuschließen, dass Kampfmittel im Plangebiet vorhanden sind. 
 
 
 
2.3 Schutzgut Wasser 

Oberflächenwasser 

Das Gelände im Bereich des Plangebietes fällt tendenziell leicht nach Nordwesten 
und gehört somit zum Wassereinzugsgebiet des Jelpkerbaches, der ca. 300 m west-
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lich des Plangebietes in nördliche Richtung verläuft. Etwa 1,3 km nördlich mündet 
der Jelpkerbach in die Edesbüttelerriede, die wiederum als Teil der Hehlenriede zum 
Allerkanal, zur Aller und schließlich zur Weser entwässert. 
 
Stillgewässer gibt es im Plangebiet selbst nicht. Mehrere Teiche befinden sich west-
lich davon in der Niederung des Jelpkerbaches in einer Entfernung von ca. 300 m. 
 
Die intensive landwirtschaftliche Nutzung trägt zur Beschleunigung des Oberflä-
chenwasserabflusses bei. 
 
 
 
Grundwasser 

Im Rahmen der Baugrunderkundung durch die GGU (1997) wurden im Plangebiet 
Grundwasserstände – vermutlich Stau- und Schichtenwasser auf dem Geschiebe-
mergel – bis 0,80 m unter Gelände gemessen. Es handelt sich dabei vermutlich aber 
nicht um einen durchgängigen Grundwasserhorizont. 
 
Der anstehende Geschiebemergel wird von der GGU (1997) als nicht ausreichend 
durchlässig eingestuft, aber die Option von Versickerungsmulden und Retentionsflä-
chen zur indirekten Versickerung von Niederschlagswasser außerhalb von extremen 
Witterungsperioden eingeräumt. 
 
In Abhängigkeit zur Niederschlagsversickerung steht in diesem Zusammenhang 
auch die Grundwasserneubildungsrate, einem wichtigen Parameter für die Einschät-
zung des Wasserpotentials im Untersuchungsraum. Sie stellt den Anteil des Nieder-
schlages dar, der nach Oberflächenabfluss und Versickerung ins Grundwasser ge-
langt, und wird außer durch die jahreszeitlichen Unterschiede der Niederschläge und 
Temperaturen maßgeblich bestimmt durch Relief, Bodenart und Vegetationsbede-
ckung. 
 
Gemäß den hydrologischen Karten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geo-
logie LBEG liegt die Grundwasserbildungsrate bei etwa 50-100 mm/a. Die Gefahr 
einer weiteren Verringerung der Grundwasserneubildungsrate aufgrund von Neuver-
siegelung bzw. Abflussbeschleunigung besteht daher kaum. 
 
Ein festgesetztes Trinkwasserschutzgebiet im Plangebiet besteht nicht. 
 
 
Vorbelastungen durch bestehende An lagen, Strukturen und Nutzungen 

Die Vorbelastungen für den Boden betreffen gleichzeitig das Schutzgut Wasser.  
Stoffeinträge durch verkehrsbedingte Verschmutzung oder aus der landwirtschaftli-
chen Nutzung können auch die Qualität des Grundwassers beeinträchtigen. Gemäß 
Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn besteht ein geringes Grundwassergefähr-
dungspotenzial. 
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2.4 Schutzgut Klima und Luft 

Aufgrund der vorherrschenden Westwinde ist das Klima maritim geprägt. Das durch-
schnittliche Jahresmittel der Lufttemperatur liegt bei 9,0 °C. Im Winter beträgt die 
Temperatur durchschnittlich 3 °C, im Sommer 14 °C. Beim Niederschlag liegt die 
mittlere Jahressumme bei 600-700 mm (Klimatische Karten des LBEG). 
 
Wegen der planungsrelevanten Abgrenzung ist das Plangebiet im Wesentlichen für 
das Lokalklima von Bedeutung. 
 
Die Grundlage zur Bewertung der örtlichen Klimaverhältnisse bildet die Betrachtung 
der klimatischen Schutz- und Regenerationsleistung im weiträumigen Untersu-
chungsbereich. Für klimatische Schutzfunktionen sind Bereiche von Relevanz, die 
auf Grund ihrer Lage, Topographie und Vegetationsstruktur Immissionsschutz bzw. 
Luftreinhaltung und / oder Windschutz bewirken. Eine hohe Wirksamkeit besitzen in 
dieser Hinsicht vor allem größere zusammenhängende Waldflächen, wie die Wald-
gebiete östlich bzw. südlich von Jelpke, insbesondere das östlich, relativ nah gelege-
ne Waldgebiet Wilshop, mit Funktionen der Luftregeneration, aber auch der Luftreini-
gung und Filterung von Schadstoffen und Stäuben. 
 
Für klimatische Regenerationsfunktionen, wie Temperaturausgleich und Lufterneue-
rung, sind Frischluft- bzw. Kaltluftentstehungsgebiete sowie die entsprechenden Ab-
flussbahnen zu Bedarfsräumen für klimatische Ausgleichsleistungen, z.B. Siedlungen 
und Siedlungsteile, von Bedeutung. Im Planungsraum übernehmen die vorhandenen 
landwirtschaftlichen Flächen, wie die Ackerflächen im Bereich des Plangebietes 
selbst sowie in der näheren Umgebung, wichtige Funktionen bei der Kaltluftentste-
hung. Die unmittelbar angrenzenden Siedlungsbereiche von Jelpke profitieren von 
dieser klimatisch-lufthygienischen Regulierung. 
 
 
Vorbelastungen durch bestehende An lagen, Strukturen und Nutzungen 

Durch die geringe Siedlungsgröße, die Ortsrandlage des Plangebietes und unmittel-
bar angrenzende klimatische Ausgleichsräume ist die Gefahr des Auftretens von ho-
hen bioklimatischen und lufthygienischen Belastungen sehr gering. 
 
 
 
2.5 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Das Schutzgut Landschaftsbild ist ausschließlich anthropogen bedeutsam. Im Vor-
dergrund steht dabei die naturnahe Erholung, die auf Natur und Landschaft als Er-
lebnisraum angewiesen ist. Im Allgemeinen wird eine Landschaft als umso schöner 
empfunden, je größer die Vielfalt an Landschaftselementen, die Naturnähe und Ei-
genart sind. Auch ist davon auszugehen, dass hohe Schutzwürdigkeit eines Natur-
raumes einhergeht mit einer hohen visuellen Qualität der betreffenden Landschaft 
und umgekehrt. Mit dem Kriterium der Eigenart ist das Heimatgefühl eng verbunden, 
maßgebliche Voraussetzung für die Identifikation mit einer Landschaft. 
 
Zur Erfassung des Landschaftsbildes sind nicht nur die optisch, sondern alle sinnlich 
wahrnehmbaren Ausprägungen von Natur und Landschaft, also das ganzheitliche 
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Erleben einer Landschaft darzustellen. Das Erscheinungsbild von Siedlungsberei-
chen entspricht dabei als Ortsbild einem Teil des Landschaftsbildes. 
 
Gemäß Landschaftsrahmenplan liegt das Plangebiet am äußersten östlichen Rand 
der Landschaftseinheit Papenteicher Moränenlandschaft. Diese Landschaftseinheit 
ist geprägt durch eine schwach gewellte Grundmoränenplatte. Die vorherrschenden 
Bodentypen sind Parabraunerde und Pseudogley. Sie weisen sich durch ein mittleres 
bis zum Teil hohes landwirtschaftliches Ertragspotential aus, weshalb sie zu den 
ackerbaulich am intensivsten genutzten Flächen im Landkreis gehören. 
 
Im Landschaftsrahmenplan wird der Bereich um Jelpke, einschließlich des Plange-
bietes, zum heutigen Zeitpunkt als ein Bereich geringer Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit dargestellt, der sich z. B. durch gegliederte, überwiegend intensiv ackerbaulich 
genutzte Kulturlandschaften und sehr geringem Waldanteil auszeichnet. 
 
Zur genaueren Beurteilung des Landschaftsbildes wird der Landschaftsraum in meh-
rere Zonen gegliedert: 
• Die Nahzone umfasst das Plangebiet selbst und einen Randbereich bis zu 

200 m Entfernung; 
• die Mittelzone 200 bis 1.500 m; 
• die Fernzone 1.500 bis 10.000 m. 
 
Der nördliche Ortsrand von Jelpke bleibt in südliche Richtung durch die hier angren-
zende Siedlungsstruktur auf die Nahzone beschränkt. Nach Norden, Osten und nach 
Westen erstrecken sich weite Ackerflächen, so dass das Plangebiet bis in die Mittel-
zone hinein erlebbar ist. 
 
Das Gelände selbst ist eben und hat östlich eine raumbildende Wildhecke mit Bäu-
men; es wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Alleebäume, die im Norden, Os-
ten und Westen in bis zu 2 km Entfernung entlang von Straßen und Wegen stehen, 
sind durch ihre Größe in der sonst landwirtschaftlich genutzten Umgebung raumwirk-
same und strukturierende Landschaftselemente. 
 
Im Süden schließt sich Einfamilienhausbebauung mit ihren Hausgärten an. Der Orts-
rand ist nur unzulänglich und nicht dorftypisch eingegrünt. Es fehlen tief gestaffelte 
Strukturen aus standortheimischen Gehölzen. Die Gebäudestrukturen sind ebenfalls 
nicht dorftypisch, aber angepasst in Höhe und Dichte. 
 
 
Vorbelastungen durch bestehende An lagen, Strukturen und Nutzungen 

Verschiedene Beeinträchtigungen und Störfaktoren sind mit Einschränkungen des 
Orts- und Landschaftsbildes verbunden. So stellt die Dorfhauptstraße "Im Dorfe", die 
hinter der im Süden an das Plangebiet angrenzenden einreihigen Bebauung liegt, 
eine Quelle für Lärmemissionen dar. Da aber keine hohen Fahrzeugdichten zu ver-
zeichnen sind und noch linear ein Grundstück dazwischen liegt, ist die vorhandene 
Lärmbelastung als unerheblich einzustufen. Dies gilt ebenso für die vom Straßenver-
kehr freigesetzten Fahrzeugabgase, die geringfügig zu Beeinträchtigungen des Ge-
ruchssinns führen. 
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Die landwirtschaftliche Intensivnutzung bewirkt in ihrer Strukturarmut und Einförmig-
keit eine visuelle Beeinträchtigung der Landschaft, die allerdings durch vorhandene 
Landschaftsstrukturen gemildert wird. 
 
 
 
2.6 Schutzgut Mensch 

Die Bestandssituation für das so genannte Schutzgut Mensch ist eng mit der Wahr-
nehmung besonders des Erholungsuchenden verbunden. Daher ergeben sich Über-
schneidungen mit den sinnlich wahrnehmbaren Ausprägungen, die in Kapitel 2.5, 
Orts- und Landschaftsbild, erörtert wurden. 
 
Die Jelpke umgebende Feldmark besitzt für den Menschen, speziell die Bewohner 
von Jelpke, einen hohen Erholungswert. Die im Süden und Osten befindlichen Wald-
stücke verstärken diesen Erholungswert noch.  
 
Hinsichtlich der Vorbelastungen des Schutzgutes Mensch gelten die gleichen Aspek-
te und Schlussfolgerungen wie in Kapitel 2.5. 
 
 
 
2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kultur- bzw. Sachgüter im Sinne ausgewiesener Kultur- oder Bodendenkmale sind im 
Geltungsbereich des B-Planes nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. 
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3 Mit Umsetzung des Bebauungsplanes zu erwartende 
Auswirkungen auf die Umwelt – Konfliktanalyse – 

3.1 Schutzgut Pflanzen und Tierwelt 

Im Plangeltungsbereich wird durch die Festsetzung einer GRZ von 0,3 mit einer bis 
zu 50%igen Überschreitung für Flächenbefestigungen zuzüglich der öffentlichen Ver-
kehrsflächen eine moderate Bebauung und Versiegelung ermöglicht. Dies ist mit 
dem Verlust von Vegetationsflächen und Tierlebensräumen verbunden, die allerdings 
aufgrund der bestehenden anthropogenen Überformung und landwirtschaftlichen 
Intensivnutzung bereits vorbelastet sind. 
 
Unter dem Gesichtspunkt Bedeutung für den Naturhaushalt besitzt die Vernichtung 
des Kulturpflanzenbestandes nachgeordnete Bedeutung. Als Biotopstruktur besitzt 
der Acker nur einen untergeordneten Wert. Aus Sicht des Artenschutzes muss je-
doch von Konflikten und Beeinträchtigungen verschiedener, teils geschützter oder 
gefährdeter Tierarten ausgegangen werden. Eine entsprechende Bewertung wurde 
von Biodata (2016) auf Basis der durchgeführten Kartierungen vorgenommen, die 
allerdings nur eine Potenzialabschätzung und somit ein "worst-case-Szenario" dar-
stellt. 
 
Das geplante Baugebiet führt zu einer Verschiebung des Siedlungsrandes nach Nor-
den hin, die bei Vogelarten des Offenlandes zu einer Kulissenwirkung durch die künf-
tige Bebauung und somit zu einem Habitatverlust führt. Gemäß Biodata (2016) ist 
insgesamt mit dem Verlust von je ein bis zwei Revieren von Feldlerche und Schaf-
stelze zu rechnen. Weiterhin ist durch die Überbauung des Gebietes mit dem Verlust 
von Nahrungshabitaten von Arten der Siedlungsbereiche sowie gegebenenfalls von 
Greifvögeln und Eulen zu rechnen. 
 
Bei den Fledermäusen sind keine erheblichen artenschutzrechtlichen Konflikte zu 
erwarten. Allerdings ist von Beeinträchtigungen der möglicherweise als Leitstruktur 
wirksamen Gehölze des Siedlungsrandes und der Hecke sowie einer Einschränkung 
der Funktion des Plangebietes als Nahrungshabitat auszugehen. 
 
Da das Vorhabengebiet einen potenziellen Landlebensraum und Wanderkorridor von 
Amphibien darstellt, ist gemäß Biodata (2016) eine Störung der Funktionsbeziehun-
gen dieser Artengruppe und insbesondere der streng geschützten Knoblauchkröte 
möglich. Diese lässt sich zwar ohne genauere Untersuchungen nicht quantifizieren, 
ist aber aufgrund der fischereilichen Nutzung und des eher naturfernen Charakters 
der potenziellen Laichgewässer in der Niederung des Jelpkerbaches und aufgrund 
des Vorkommens von weiteren Landlebensräumen für die Knoblauchkröte im Umfeld 
der Gewässer vermutlich unerheblich. 
 
Nicht auszuschließen ist die Verletzung und Tötung geschützter Amphibienarten im 
Zuge der Erschließung des Baugebietes. Daher sind geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um das Tötungsverbot geschützter Arten gemäß § 44 BNatSchG zu beach-
ten. 
 
Bei den Insekten stuft Biodata (2016) das Konfliktpotenzial als gering ein, da davon 
auszugehen ist, dass von den geschützten Arten lediglich weit verbreitete Arten im 
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Plangebiet vorkommen und bedeutende Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht vor-
handen sind. 
 
Generell ist mit der Entstehung neuer Baugebiete ein vergrößerter Erholungsdruck 
auf die angrenzende Feldmark, Waldstücke u. ä. verbunden. Erholungsnutzung und 
Naturschutz treffen aufeinander, was in erster Linie Belastungen für das Ziel Natur-
schutz, aber auch solche für das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild mit sich bringt. 
In Anbetracht der geringen Größe der Siedlungserweiterung sind diese Auswirkun-
gen aber als unerheblich anzusehen. 
 
 
 
3.2 Schutzgut Boden 

Für den Boden entstehen durch Bebauung und Versiegelung erhebliche Beeinträch-
tigungen. Die zur Realisierung des Planvorhabens erforderlichen Massenbewegun-
gen mit Bodenverlust, Abtragung, Aufschüttung und Umlagerungen des Bodens ver-
ändern irreversibel Lage, Schichtung, Form und Struktur des gewachsenen Bodens 
und zerstören dabei die Bodenfunktionen. Allerdings ist der Boden aufgrund der 
landwirtschaftlichen Nutzung auf der Fläche vorbelastet. 
 
Nach Abschluss der Bauarbeiten bringen Bebauung, Versiegelung und Verdichtung 
etc. praktisch unwiederbringlich den vollständigen Verlust aller bestehenden Boden-
funktionen - wie Filter-, Puffer-, Transformator-, Lebensraum-, Wasserrückhalte-, na-
türliche Ertragsfunktion, klimatische Funktion etc. mit sich. Die vielfältigen Auswir-
kungen bringen hohe Belastungen für das Schutzgut Boden und den Verlust seiner 
natürlichen Leistungsfähigkeit mit sich. Die natürliche Leistungsfähigkeit des Bodens 
geht verloren. 
 
 
3.3 Schutzgut Wasser 

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt sind natürli-
cherweise eng verknüpft mit denjenigen für den Bodenhaushalt. So ziehen Boden-
verlust, Abtragung, Aufschüttung etc. sowie die anschließende Bebauung, Versiege-
lung und Verdichtung etc. u. a. auch eine starke Störung des Bodenwasserhaushal-
tes nach sich. 
 
Aufgrund von Überbauung und Versiegelung ist ein erhöhter Oberflächenabfluss zu 
erwarten, das heißt, die Niederschlagsmassen sind im Baugebiet in reduziertem bis 
stark reduziertem Umfang verfügbar. 
 
Da der anstehende Boden gemäß Baugrundgutachten (GGU 1997) nicht ausrei-
chend versickerungsfähig ist, kann anfallendes Regenwasser nicht auf den Grund-
stücken versickern und muss daher zentral gesammelt und abgeleitet werden. Eine 
Verminderung dieser Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wird durch die Anlage 
eines Regenwasserrückhaltebeckens westlich des Baugebietes erreicht, das eine 
Verzögerung des abfließenden Niederschlagswassers bewirkt. 
 
Baubedingt sowie infolge künftiger Nutzungen ist die potenzielle Gefahr von Beein-
trächtigungen des Grundwassers gegeben, wobei diese aufgrund des hohen Schutz-
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potenzials der Grundwasserüberdeckung vergleichsweise gering ist. Zu berücksichti-
gen sind hierbei aber auch die aus der landwirtschaftlichen Nutzung bereits beste-
henden Vorbelastungen. 
 
 
 
3.4 Schutzgut Klima und Luft 

Bebauung und Versiegelung stellen für das herrschende Geländeklima bzw. die mik-
roklimatischen Verhältnisse prinzipiell eine nachhaltige Veränderung dar. Baukörper 
und Flächenversiegelungen bewirken tendenziell eine stärkere Erwärmung und eine 
verminderte Verdunstungsrate. Auf den landwirtschaftlichen Flächen geht außerdem 
die Funktion der Kaltluftentstehung verloren. 
 
In Anbetracht des relativ kleinen, lokal begrenzten Gebietes ist allerdings von keinen 
erheblichen, klimatisch relevanten Auswirkungen auszugehen. 
 
 
 
3.5 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Durch Realisierung des Baugebietes wird der nördliche Ortsrand von Jelpke neu de-
finiert und damit die bestehende Übergangszone Bebauung/Freie Landschaft verän-
dert. Mit der entstehenden Bebauung wird der Ortsrand weiter in die Landschaft ver-
schoben. Die optische Wirkung des Vorhabens beschränkt sich auf die Nah- und Mit-
telzone. Weder Geländerelief noch Bebauungshöhen führen zu einer Erlebbarkeit 
der Eingriffe über die Nah- und Mittelzone hinaus. 
 
Der Straßenverkehr ändert sich durch die geringe Zahl der Wohneinheiten kaum 
merklich. Innerhalb des neuen Baugebietes sind die Auswirkungen ebenfalls mini-
mal, da hier nur geringe Geschwindigkeiten gefahren werden können. 
 
Mit dem Aspekt Orts- und Landschaftsbild sind Anforderungen an einen Raum ange-
sprochen, die über die reine Erholungsnutzung hinausgehen. Landschaft ist somit 
auch Teil des Lebensraumes der in der Region wohnenden Menschen, die sich mit 
ihrer Landschaft identifizieren. Insofern werden weitere Einflüsse auf das Schutzgut 
Orts- und Landschaftsbild unter dem Aspekt Schutzgut Mensch, Kapitel 3.6, be-
schrieben. 
 
 
 
3.6 Schutzgut Mensch 

Die vorhabensbedingten Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild beeinflus-
sen in gleicher Weise das Schutzgut Mensch, so z. B. der Bewohner. Betroffen sind 
hier hauptsächlich die Bewohner der einzelnen Privatgrundstücke des Plangebietes, 
die von den Möglichkeiten neuer Bauflächen profitieren. 
 
Die nördlich, östlich und westlich angrenzende Feldmark bietet für die Bewohner des 
neuen Baugebietes Erholungsmöglichkeiten im unmittelbaren Wohnumfeld, was die 
Wohnqualität entsprechend erhöht. 
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Durch die Inanspruchnahme einer Ackerfläche geht landwirtschaftliche Produktions-
fläche für den Menschen verloren. Im Gegenzug entstehen hier Möglichkeiten zu 
neuer Bebauung, insbesondere zur Wohnnutzung. 
 
Insgesamt überwiegen für das Schutzgut Mensch die positiven Aspekte des Vorha-
bens, lediglich während der Bauphase im Zuge der Errichtung neuer Gebäude kann 
es zu temporären Beeinträchtigungen durch Baulärm kommen. 
 
 
 
3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter werden von dem Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
 
 
 
3.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Innerhalb des bestehenden Beziehungsgeflechts zwischen den Schutzgütern können 
Auswirkungen, die ein Vorhaben auf zunächst ein Schutzgut ausübt, auf andere wei-
terwirken. Es kann zur Verkettung und Steigerung von Auswirkungen kommen. Des-
wegen sind die Schutzgüter nicht nur einzeln, sondern im Zusammenspiel der vielen 
Wechselwirkungen zu betrachten. 
 
Besonders negative bzw. erhebliche über das Plangebiet hinausgehende Wechsel-
wirkungen sind nicht erkennbar. 
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4 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes für das 
Vorhabensgebiet 

4.1 Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Grundsätzlich findet bei Durchführung des Planverfahrens eine moderate Erweite-
rung des bebauten Siedlungsbereiches statt. Es ergeben sich grundlegende Nut-
zungsänderungen für die derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Fläche, die über-
baut, versiegelt und in Gartenflächen umgewandelt wird. 
 
Die Entwicklung der Schutzgüter im Einzelnen aufgrund der mit Umsetzung des ge-
planten Vorhabens zu erwartenden Auswirkungen wurde bereits unter Punkt 3 erör-
tert. 
 
 
 
4.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Ohne die Durchführung des Planvorhabens ist davon auszugehen, dass das Plange-
biet vermutlich weiterhin landwirtschaftlich als Ackerfläche bzw. Grünland, ein-
schließlich der damit verbundenen Beeinträchtigungen, genutzt werden würde. 
 
 
 

5 Umweltbezogene Maßnahmen 

Bei den umweltrelevanten Maßnahmen ist zwischen Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen einerseits und Ausgleichsmaßnahmen andererseits zu unter-
scheiden. 
 
Bei den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen handelt es sich zunächst um 
allgemeine umweltschützende Maßnahmen, die unter Würdigung der örtlichen Situa-
tion, der geplanten Nutzungen und der in der Bestandsanalyse festgestellten Wertig-
keiten von Natur und Landschaft im Bebauungsplan festgesetzt werden. 
 
Die mit dem Eingriff verbundenen Beeinträchtigungen in Naturhaushalt und Land-
schaftsbild, die nicht vermieden/vermindert werden können, müssen dagegen aus-
geglichen werden. Sie bemessen sich aus Art und Schwere der zu erwartenden Ein-
griffe unter Berücksichtigung der positiven Wirkung der Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen. Die Ausgleichsmaßnahmen werden ebenfalls im Bebauungsplan 
festgesetzt. 
 
 
 
5.1 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Der Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild dient im Plangebiet eine Begrenzung der Bodenversiegelung, die 
sich zugunsten der Schutzgüter Pflanzen und Tierwelt, Boden, Wasser sowie Klima 
und Luft auswirkt. 
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Die Umsetzung von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen wird im Bebau-
ungsplan durch entsprechende Festsetzungen planungsrechtlich gesichert. Zum ei-
nen wird der Versiegelungsgrad des B-Plan-Geltungsbereiches durch das festge-
setzte Maß der baulichen Nutzung beschränkt. Die Überbaubarkeit der Grundstücks-
flächen wird zum anderen durch die festgelegten Baugrenzen geregelt. 
 
Mit der Anlage eines Regenwasserrückhaltebeckens westlich des Baugebietes in 
Geltungsbereich B wird eine Verminderung der Beeinträchtigungen des Bodenwas-
serhaushaltes, wie erhöhter Oberflächenabfluss und verringerte Grundwasserneubil-
dung, erreicht. 
 
Durch die Festsetzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von 
Natur und Landschaft werden vorhandene Gehölze im Plangebiet erhalten. Diese 
Maßnahmen bewirken eine Minimierung von Verlusten floristisch und faunistisch be-
deutsamer Grünstrukturen und eine Verminderung von Beeinträchtigungen des Orts- 
und Landschaftsbildes. 
 
 
Vermeidung von Verstößen gegen den Artenschutz nach § 44 BNatSchG 

Zur Verhinderung von baubedingten Störungen bei Brutvögeln und zur Vermeidung 
von artenschutzrechtlichen Verstößen ist die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit, 
Anfang März bis Ende August, durchzuführen. 
 
Um eine Verletzung und Tötung geschützter Amphibienarten im Zuge der Erschlie-
ßung des Baugebietes zu vermeiden und damit das Tötungsverbot geschützter Arten 
gemäß § 44 BNatSchG zu berücksichtigen (siehe auch Kapitel 3.1), ist während der 
Arbeiten zu gewährleisten, dass das Baugebiet z. B. über temporäre Zäune gegen-
über einwandernden Amphibien abgesichert ist. 
 
 
 
5.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Die vorhabenbedingten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft werden durch 
die genannten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen reduziert. Auswirkun-
gen, die nicht zu vermeiden sind, müssen nach den Grundsätzen der Eingriffsrege-
lung gemäß Bundesnaturschutzgesetz ausgeglichen werden. 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde für das Plangebiet eine Bilan-
zierung von Eingriff und Ausgleich durchgeführt. Teile des Eingriffs können innerhalb 
des Plangebietes ausgeglichen werden. So werden im öffentlichen Straßenraum so-
wie im Rahmen der Begrünung des Regenwasserrückhaltebeckens Baumpflanzun-
gen festgesetzt. 
 
Diese Maßnahmen schaffen einen Ausgleich für den Flächenverlust durch die ge-
plante Bebauung und Versiegelung, der sich positiv auf fast alle Schutzgüter aus-
wirkt. So wird eine Durchgrünung des Baugebietes sowie eine bessere Einbindung in 
die umgebende Landschaft erreicht. 
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Da aufgrund der geplanten Nutzungsintensität ein naturschutzfachlicher Ausgleich 
innerhalb des Plangebietes nicht möglich ist, muss das entstehende Kompensati-
onsdefizit auf externen Flächen ersetzt werden. 
 
Ein weiterer Kompensationsbedarf ergibt sich gemäß faunistischem Fachbeitrag von 
Biodata (2016) aus artenschutzrechtlichen Gründen für verloren gehende bzw. be-
einträchtigte Reviere der Feldlerche und der Schafstelze. 
 
 
 
5.3 Externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Da keine geeigneten Ersatzflächen zur Verfügung stehen, wird die erforderliche Ein-
griffskompensation durch die Beteiligung an einem Kompensationsflächenpool der 
Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) im Landkreis Gifhorn herbeigeführt. 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und der NLG 
ist vorgesehen, den naturschutzrechtlichen und den artenschutzrechtlichen Aus-
gleich auf einer geeigneten Fläche zu kombinieren. 
 
Vor allem die Feldlerche stellt besondere Ansprüche an ihren Lebensraum, so dass 
sich auch besondere Anforderungen an die Ausgleichsfläche ergeben. Die Feldler-
che bevorzugt offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont und niedriger sowie 
abwechslungsreicher strukturierter Gras- und Krautschicht. Zu Straßen und vertika-
len Strukturen wie Gebäuden, Wäldern und dichten Gehölzbeständen ist ein Min-
destabstand von 100 m einzuhalten. Lockere Gehölzstrukturen werden auch noch in 
50 m Entfernung toleriert. 
 
Um diesen artspezifischen Ansprüchen zu genügen, sollen auf dem Flurstück 36/6, 
Flur 5, Gemarkung Hillerse, aus dem Kompensationspool "Rolfsbütteler Feld", nied-
rigwüchsige, lückige Gras-und Krautfluren entwickelt werden. Durch einen konse-
quenten Nährstoffentzug finden sich neue Entwicklungsmöglichkeiten für konkur-
renzschwache Pflanzenarten der Trocken- und Magerrasen. Durch eine extensive 
Nutzung und Pflege, z. B. einmalige Mahd im Spätsommer, wird die Fläche dauerhaft 
von Gehölzaufwuchs freigehalten. Eine Gehölzentwicklung ist nur in den Randberei-
chen des Flurstückes vorgesehen und wird an die Erfordernisse der artenschutz-
rechtlichen Kompensation angepasst. 
 
Gemäß faunistischem Fachbeitrag von Biodata (2016) ist für den artenschutzrechtli-
chen Ausgleich insgesamt eine Fläche von 0,75 ha erforderlich. Die erstellte Kom-
pensationsbilanzierung zu den Ausgleichsflächen des Kompensationspools kommt 
zu dem Ergebnis, dass die festgelegten Maßnahmen auf dieser Fläche geeignet 
sind, den Eingriff in Natur und Landschaft vollständig zu kompensieren. Insgesamt 
entsteht ein deutlicher Wertüberschuss, der als Kompensationspool für weitere Vor-
haben, die mit einem Eingriff in Natur und Landschaft verbunden sind, vorgehalten 
wird. 
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6 Planungsalternativen 

Durch die Planung des Baugebietes "Kirchfeld" kommt Frau Annegret Langbein der 
hohen Nachfrage nach zusätzlichen Baugrundstücken nach. Da andere Flächen für 
eine bauliche Entwicklung im Ortsrandbereich von Jelpke nicht zur Verfügung ste-
hen, bleibt die Standortwahl ohne Alternative. 
 
 
 

7 Überwachung / Monitoring 

Gemäß § 4 c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswir-
kungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, um insbesonde-
re unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der La-
ge zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Dabei sind alle Behörden 
verpflichtet, die Gemeinde über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nach-
teilige Auswirkungen auf die Umwelt zu informieren. 
 
Umweltbezogene Handlungserfordernisse für das Plangebiet lassen sich somit auf-
zeigen, sodass keine weiteren, über die gesetzliche Zuständigkeit der Fachbehörden 
hinausgehenden Überwachungsmaßnahmen notwendig sind. 
 
 
 

8 Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnbauflächen plant Frau Annegret Langbein 
die Festsetzung eines Wohngebietes. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für das Vorhaben zu schaffen, bedarf es der Aufstellung des Bebauungsplanes 
"Kirchfeld" durch die Gemeinde Calberlah. 
 
Geplant ist die Festsetzung eines allgemeinen Dorfgebietes MD mit einer GRZ 0,3 
zuzüglich 50% Überschreitung für befestigte Flächen. Die Festsetzung ermöglicht 
eine lockere Bebauung aus Einfamilienhäusern mit ausreichend großen Hausgärten, 
welche die im Süden vorhandenen Siedlungsflächen sinnvoll erweitert. 
 
Im Bereich des künftigen Baugebietes befindet sich derzeit eine Ackerfläche, die sich 
auch weiter in nördliche und westliche Richtung erstreckt und östlich an einen Wirt-
schaftsweg mit vorgelagerter Wildhecke anschließt. Südlich schließen sich struktur-
arme bis durchschnittlich strukturierte Gärten der vorhandenen Wohnbebauung an. 
 
Zur Erkennung und Beurteilung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte mit der 
Fauna wurde eine Potenzialabschätzung mit "worst-case-Analyse" durchgeführt. 
Diese Untersuchungen ergaben mögliche Vorkommen geschützter und gefährdeter 
Arten, insbesondere Vögel und Amphibien, die zur Vermeidung von Verstößen ge-
gen den Artenschutz nach § 44 BNatSchG verschiedene Maßnahmen erfordern. 
 
Der mit der Bebauung und Versiegelung verbundene Eingriff in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild bringt Beeinträchtigungen für einzelne Schutzgüter mit sich. Betrof-
fen sind insbesondere die Schutzgüter Pflanzen / Tierwelt, Boden, damit unmittelbar 
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zusammenhängend Wasser und Klima / Luft, aber auch die Schutzgüter Orts-/ Land-
schaftsbild und Mensch. 
 
Eine Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen wird im Plangebiet 
durch das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung sowie durch die festgelegten 
Baugrenzen erzielt, die zum einen den Versiegelungsgrad beschränken und zum 
anderen die Überbaubarkeit der Grundstücksflächen regeln.  
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes werden für das Plangebiet Maßnah-
men festgesetzt, um den Eingriff in Natur und Landschaft zu kompensieren. Da auf-
grund der geplanten Nutzungsintensität ein naturschutzfachlicher Ausgleich inner-
halb des Plangebietes nicht möglich ist, muss das entstehende Kompensationsdefi-
zits auf externen Flächen ersetzt werden. 
 
Da keine geeigneten Ersatzflächen zur Verfügung stehen, wird die erforderliche Ein-
griffskompensation durch die Beteiligung an einem Kompensationsflächenpool der 
Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) im Landkreis Gifhorn herbeigeführt. 
Es ist vorgesehen, den naturschutzrechtlichen und den artenschutzrechtlichen Aus-
gleich auf einer Fläche zu kombinieren. 
 
Die bestehende Nachfrage nach zusätzlichen Baugrundstücken kann nur am hier 
betrachteten Standort gedeckt werden, da andere Flächen für eine bauliche Entwick-
lung im Ortsrandbereich von Jelpke nicht zur Verfügung stehen. 
 
Überwachungsmaßnahmen, die über die gesetzliche Zuständigkeit der Fachbehör-
den hinausgehen sind nicht notwendig. 
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1 Anlass und Zielsetzung 

Am nordöstlichen Ortsrand von Jelpke soll aufgrund der Nachfrage nach Wohnbau-
flächen ein neues Wohngebiet entstehen. Als Vorhabenträgerin plant Frau Annegret 
Langbein die Realisierung des Baugebietes. Um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für das Vorhaben zu schaffen, bedarf es der Aufstellung des Bebauungspla-
nes "Kirchfeld". 
 
Da mit der Umsetzung der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen Eingriffe in 
Natur und Landschaft verbunden sind, ist eine Kompensationsbilanzierung zur Er-
mittlung des Eingriffsumfangs und des erforderlichen naturschutzfachlichen Aus-
gleichs zu erstellen. 
 
 
 

2 Eingriffsbilanzierung 

2.1 Anwendung der Eingriffsregelung 

Gesetzliche Grundlage 

Das geplante Vorhaben stellt gemäß § 14 BNatSchG einen Eingriff in Natur und 
Landschaft dar. Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Unver-
meidbare Beeinträchtigungen sind nach § 15 BNatSchG durch Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen – Ausgleichsmaßnahmen – 
oder in sonstiger Weise zu kompensieren – Ersatzmaßnahmen. Als kompensiert gilt 
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichwertiger Weise ersetzt sind und das Landschaftsbild landschafts-
gerecht neu gestaltet ist. Sind die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht 
in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen, ist von dem Verursacher Er-
satz in Geld zu leisten. 
 
 
Ermittlung der Eingriffsintensität 

Die Wirkung der Eingriffe liegt  
- in der Umlagerung von Boden und damit Zerstörung vorhandener Bodenstrukturen 

und -funktionen; 
- in der Verringerung von Boden-Speichervolumen für Niederschläge z. B. infolge 

Versiegelung; 
- in der Veränderung/Erhöhung des Oberflächenabflusses; 
- in der Veränderung der kleinklimatischen Verhältnisse durch Bebauung, Versiege-

lung etc.; 
- im Verlust von Vegetationsstrukturen und Tierlebensräumen; 
- während der Baumaßnahmen in Beeinträchtigungen durch Lärm, Erschütterun-

gen, Staub und Abgase. 
 
Eingriff, Ausgleich und Ersatz werden bilanziert nach der örtlichen Situation und nach 
der Berechnung der Flächengrößen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ange-
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setzten Werteinheiten immer zu beziehen sind sowohl auf die Bedeutung für Natur-
schutz und Landschaftspflege, als auch auf Landschaft/Landschaftsbild, nicht aber 
auf wirtschaftliche Gesichtspunkte. 
 
Für die Bilanzierung sind die Kenntnis der örtlichen Situation und die Abstimmung 
der Planung darauf notwendig: 
 
Werden wertvolle Strukturen beeinträchtigt, betroffen oder gar vernichtet? 
Dies sind: 
- Naturschutzgebiete  
- Nationalparks 
- Biosphärenreservate  
- Landschaftsschutzgebiete 
- Naturparks 
- Naturdenkmale 
- Geschützte Landschaftsbestandteile 
- Besonders geschützte Biotope 
 
Welche Folgenutzungen sind auf den in Anspruch genommenen Flächen geplant? 
Wie stark ist der Eingriff? 
Wie kann der Eingriff minimiert werden? 
Ist der Ausgleich auf der Fläche selbst möglich? 
Auf welchen Flächen ist Ersatz möglich? Besteht eine räumliche und funktionale 
Verbindung zwischen Eingriffs- und Ersatzfläche? 
Wann können die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen realisiert werden? In welchen 
Zeiträumen werden die Funktionen wirksam? 
 
Um Eingriffsqualität und -quantität zu ermitteln und zu dokumentieren wird eine 
Kombination aus mathematischer Bilanzierung und verbal-argumentativer Methode 
angewandt. Bei der Bilanzierung ist zu unterscheiden zwischen den Wirkungen auf 
den Naturhaushalt und denen auf das Landschaftsbild. 
 
Wichtig ist die Nachvollziehbarkeit der Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich, damit 
sie einer Überprüfung standhalten kann und ggf. auch veränderbar ist. 
 
 
 
2.2 Das Bilanzierungsmodell 

Zur Berechnung des erforderlichen Bedarfs an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sind derzeit mehrere Bilanzierungsmodelle in Anwendung. Ein einheitliches, rechtlich 
abgesichertes Berechnungs- und Bewertungsverfahren gibt es zurzeit nicht. Bei 
grundsätzlich ähnlicher oder gleicher Methodik, jedoch unterschiedlicher Differenzie-
rung und Bewertung werden generell ähnliche oder gleichwertige Ergebnisse erzielt.  
 
Im vorliegenden Fall findet zur Eingriffsbilanzierung die Arbeitshilfe zur Ermittlung 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitung, herausgegeben vom NIE-

DERSÄCHSISCHEN STÄDTETAG (2013) Anwendung. Dazu werden die zu bilanzierenden 
Flächen entsprechend ihres Wertes für den Naturhaushalt eingestuft. Bezogen auf 
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die einzelnen Schutzgüter werden dabei folgende Kriterien für die Wertermittlung 
herangezogen: 
 
Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 
- Lebensraumfunktion der Biotoptypen 
- Wiederherstellbarkeit der Biotoptypen 
- Natürlichkeit der Biotoptypen 
 
Schutzgut Boden 
- Natürlichkeit des Bodens der Biotoptypen 
 
Schutzgut Wasser 
- Grundwasserneubildungsrate der Biotoptypen 
 
Schutzgut Klima / Luft 
- Filterleistung der Biotoptypen 
- Klimatische Ausgleichsfunktion im Plangebiet oder im Untersuchungsgebiet 
 
Schutzgut Landschaftsbild / Erholung 
- Erlebniswert der Biotoptypen für die Menschen 
 
 
Zur Bestimmung des Wertfaktors für jeden Biotoptyp führte jeweils die höchste Be-
deutung unter den Schutzgütern. Insgesamt werden sechs Wertfaktoren unterschie-
den: 
 
Wertfaktor 5 = sehr hohe Bedeutung 
Wertfaktor 4 = hohe Bedeutung 
Wertfaktor 3 = mittlere Bedeutung 
Wertfaktor 2 = geringe Bedeutung 
Wertfaktor 1 = sehr geringe Bedeutung 
Wertfaktor 0 = weitgehend ohne Bedeutung 
 
Bei Wertfaktor 5 handelt es sich um ökologisch höchst sensible und über lange Zeit-
räume gewachsene Biotoptypen, die als nicht wiederherstellbar gelten können, z. B. 
naturnahe und alte Waldbestände.  
 
Neben der direkten und vollständigen Inanspruchnahme von Flächen ist gegebenen-
falls die Beeinträchtigung von angrenzenden Bereichen zu berücksichtigen, was mit 
einem prozentualen Wert in Ansatz gebracht wird. Die Wertung der Biotoptypen ist 
der Tabelle im Anhang zu entnehmen. 
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2.3 Eingriff in den Naturhaushalt 

Für die rechnerische Ermittlung des Eingriffes in den Naturhaushalt werden innerhalb 
des Plangebietes die Biotopstrukturen vor und nach dem Eingriff erfasst und bewer-
tet. Beeinträchtigungen von Flächen außerhalb des Plangebietes sind nicht zu erwar-
ten, so dass sich die Bewertung auf den eigentlichen Plangeltungsbereich be-
schränkt. 
 
 
 
2.3.1 Bewertung der Flächen vor dem Eingriff – Bestand 

Fläche Biotoptypen Kürzel Nr. Wertfaktor Flächenwert

m² WE/m² WE

1 2 3 4 5 6

Geltungsbereich A

430 Versiegelte Fläche, Beton / Asphalt X 13.4 0 0

15.980 Basenarmer Lehmacker AL 11.1.2 1 15.980

380 Artenarmer Scherrasen GRA 12.1.2 1 380

100 Strauch-Baumhecke HFM 2.10.2 3 300

(200)
Einzelbaum / Baumgruppe des
Siedlungsbereichs

HEB 12.4.1 3 600

Geltungsbereich B

1.960 Basenarmer Lehmacker AL 11.1.2 1 1.960

18.850 Gesamtfläche 19.220

Bewertung der Flächen vor dem Eingriff - Bestand

Eingriffsflächenwert - Bestand

 
Die voll versiegelten Flächen des Feldweges am östlichen Rand des Plangebietes 
sind als ökologisch wertlos zu betrachten. Auf diesen Flächen gibt es weder ein nen-
nenswertes Bodenleben und in Folge dessen auch keinen Pflanzenwuchs, es finden 
auch kein Gasaustausch und keine Regenwasserversickerung statt. 
 
Überwiegend wird für die geplante Bebauung in Geltungsbereich A sowie das weiter 
westlich in Geltungsbereich B geplante Regenwasserrückhaltebecken eine Fläche in 
Anspruch genommen, die derzeit als Grünland genutzt wird. Die Fläche ist im 
Grundbuch jedoch als Acker eingetragen, der sich auch weiter in nördliche, östliche 
und westliche Richtung erstreckt. Die grundbuchlich eingetragene Nutzung ist Grund-
lage für die naturschutzfachliche Eingriffsbewertung; artenschutzrechtliche Belange 
sind davon ausgenommen. 
 
Acker gilt generell als Biotopstruktur von geringer Wertigkeit. Gründe hierfür sind die 
intensive Bewirtschaftung unter Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln und eine 
nur temporäre Bedeckung der Flächen mit Vegetation. 
 
Der Feldweg am östlichen Rand des Plangebietes wird westlich von einer Feldhecke 
begleitet, die wie der Weg abschnittsweise innerhalb des Plangebietes verläuft. Die 
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Hecke besteht aus dicht stockenden Sträuchern und einzelnen Bäumen, u. a. Obst-
bäumen, als Überhälter und ist als Leitstruktur für Fledermäuse von Bedeutung. 
 
Die vorhandenen Einzelbäume werden über die Werteinheiten der Kronentraufen 
eingestuft, wobei die Gesamtfläche der Kronentraufen in Klammern steht und nicht in 
die Gesamt-Flächenbilanz aufgenommen wird. Entsprechend Alter, Erscheinungsbild 
und naturschutzfachlicher Bedeutung der Bäume wird ein mittlerer Wertfaktor inner-
halb der im Bilanzierungsmodell vom NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAG (2013) vorge-
gebenen Wertspanne gewählt. 
 
 
 
2.3.2 Bewertung der Flächen nach dem Eingriff – Planung 

Fläche Biotoptypen Kürzel Nr. Wertfaktor Flächenwert

m² WE/m² WE

1 2 3 4 5 6

Geltungsbereich A

2.450 Versiegelte Fläche, Verkehrsfläche X 13.4 0 0

6.480
Überbaute / versiegelte Fläche                    
(Nettobauland 14.380 m², GRZ 0,3
mit 50%iger Überschreitung)

X 13.4 0 0

7.900 Heterogenes Hausgartengebiet PHH 12.6.6 1 7.900

60 Strauch-Baumhecke HFM 2.10.2 3 180

(50)
Einzelbaum / Baumgruppe des
Siedlungsbereichs - Neupflanzung

HEB 12.4.1 2 100

(200)
Einzelbaum / Baumgruppe des
Siedlungsbereichs - Bestand

HEB 12.4.1 3 600

Geltungsbereich B

1.130 Sonstiges naturfernes Staugewässer SXS 4.22.6 2 2.260

830 Extensivrasen-Einsaat GRE 12.1.3 2 1.660

(50)
Einzelbaum / Baumgruppe des
Siedlungsbereichs - Neupflanzung

HEB 12.4.1 2 100

18.850 Gesamtfläche 12.800

-19.220

-6.420

abz. Eingriffsflächenwert – Bestand

Kompensationsdefizit

Bewertung der Flächen nach dem Eingriff - Planung

Eingriffsflächenwert – Planung

 
Bei einer GRZ von 0,3 dürfen auf der Fläche der Baugrundstücke mit 14.380 m² ma-
ximal 4.314 m² bebaut werden. Bei einer Zulassung der Überschreitung von 50% 
dürfen zusätzlich maximal 2.157 m² durch Flächenbefestigungen wie Zufahrten, We-
ge, Terrassen vollkommen versiegelt werden; zusammen rund 6.480 m². Diese Flä-
che ist als ökologisch wertlos einzustufen. Dies gilt auch für die voll versiegelten 
Straßenverkehrsflächen. 
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Die übrigen, nicht überbaubaren Flächen im festgesetzten Dorfgebiet werden als He-
terogenes Hausgartengebiet eingeordnet. Es handelt sich meist um intensiv gepfleg-
te und genutzte Bereiche von sehr geringer Bedeutung für Natur und Landschaft. 
Eine höhere Einstufung als Naturgarten ist nicht gerechtfertigt, da eine derartige 
Wertentwicklung nicht prognostiziert werden kann. 
 
Die vorhandenen Einzelbäume sowie Teile der vorhandenen Strauch-Baumhecke im 
Randbereich der geplanten Erschließungsstraße werden erhalten. Ihr Wert geht un-
verändert in die Bilanzierung zur Planung ein. 
 
Im Bereich der Planstraße des künftigen Baugebietes sind Neupflanzungen von 
Straßenbäumen vorgesehen. Für diese werden gemäß Bilanzierungsmodell vom 
NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAG (2013) jeweils 10 m² Kronentrauffläche und ein Wert-
faktor von 2 WE/m² angesetzt. 
 
Westlich des geplanten Baugebietes ist in Geltungsbereich B die Anlage eines Re-
genwasserrückhaltebeckens vorgesehen, das eine Verzögerung des abfließenden 
Niederschlagswassers bewirkt. Das Rückhaltebecken ist durch eine naturnahe Ge-
staltung und Profilierung gekennzeichnet, wird aber als Trockenbecken ohne dauer-
haften Wasserstand angelegt. Als Staugewässer ist es gemäß Bilanzierungsmodell 
von geringer Bedeutung im Naturhaushalt. 
 
Die umliegenden Flächen werden mit einer Kräuter-/ Gräsermischung eingesät und 
entsprechend Bilanzierungsmodell als Extensivrasen bewertet. Für die Baumpflan-
zungen in den Randbereichen des Beckens werden wiederum jeweils 10 m² Kronen-
trauffläche und ein Wertfaktor von 2 WE/m² angesetzt. 
 
 
Im Ergebnis geht aus der Bilanzierung hervor, dass das geplante Baugebiet einen 
Eingriff in Natur und Landschaft mit sich bringt, der auf der Eingriffsfläche nicht kom-
pensiert werden kann. Es verbleibt ein Kompensationsdefizit von -6.420 WE, das mit 
entsprechenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb des Eingriffsgebietes 
auszugleichen oder zu ersetzen ist. 
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3 Eingriffskompensation 

Da aufgrund der geplanten Nutzungsintensität ein vollständiger naturschutzfachlicher 
Ausgleich innerhalb des geplanten Baugebietes nicht möglich ist, muss das verblie-
bene Kompensationsdefizit aus der Eingriffsbilanzierung auf externen Flächen er-
setzt werden. 
 
Ein weiterer Kompensationsbedarf ergibt sich gemäß faunistischem Fachbeitrag von 
BIODATA aus artenschutzrechtlichen Gründen für verloren gehende bzw. beeinträch-
tigte Reviere der Feldlerche und der Schafstelze. 
 
Da keine geeigneten Ersatzflächen zur Verfügung stehen, wird die erforderliche Ein-
griffskompensation durch die Beteiligung an einem Kompensationsflächenpool der 
Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) im Landkreis Gifhorn herbeigeführt. 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und der NLG 
ist vorgesehen, den naturschutzrechtlichen und den artenschutzrechtlichen Aus-
gleich auf einer geeigneten Fläche zu kombinieren. 
 
Vor allem die Feldlerche stellt besondere Ansprüche an ihren Lebensraum, so dass 
sich auch besondere Anforderungen an die Ausgleichsfläche ergeben. Die Feldler-
che bevorzugt offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont und niedriger sowie 
abwechslungsreicher strukturierter Gras- und Krautschicht. Zu Straßen und vertika-
len Strukturen wie Gebäuden, Wäldern und dichten Gehölzbeständen ist ein Min-
destabstand von 100 m einzuhalten. Lockere Gehölzstrukturen werden auch noch in 
50 m Entfernung toleriert. 
 
Um diesen artspezifischen Ansprüchen zu genügen, sollen auf dem Flurstück 36/6, 
Flur 5, Gemarkung Hillerse, aus dem Kompensationspool "Rolfsbütteler Feld", nied-
rigwüchsige, lückige Gras-und Krautfluren entwickelt werden. Durch einen konse-
quenten Nährstoffentzug finden sich neue Entwicklungsmöglichkeiten für konkur-
renzschwache Pflanzenarten der Trocken- und Magerrasen. Durch eine extensive 
Nutzung und Pflege, z. B. einmalige Mahd im Spätsommer, wird die Fläche dauerhaft 
von Gehölzaufwuchs freigehalten. Eine Gehölzentwicklung ist nur in den Randberei-
chen des Flurstückes vorgesehen und wird an die Erfordernisse der artenschutz-
rechtlichen Kompensation angepasst. 
 
Gemäß faunistischem Fachbeitrag von BIODATA ist für den artenschutzrechtlichen 
Ausgleich insgesamt eine Fläche von 0,75 ha erforderlich. Zur Ermittlung der natur-
schutzfachlichen Aufwertung, die auf dieser Fläche gleichzeitig erzielt werden kann, 
sind die Biotopstrukturen vor und nach Umsetzung der Maßnahme zu bewerten. 
Ausgangszustand und derzeitige Nutzung der Poolfläche ist Acker, Entwicklungsziel 
eine extensiv genutzte Grünfläche trocken-warmer Standorte, in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde eingestuft als Sonstiger Sandtrockenrasen (RSZ) mit 
4 WE/m², was einer naturschutzfachlichen Aufwertung von 3 WE/m² entspricht. 
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Fläche Biotoptypen Kürzel Nr. Wertfaktor Flächenwert

m² WE/m² WE

1 2 3 4 5 6

7.500 Sandacker AS 11.1.1 1 7.500

7.500 Gesamtfläche 7.500

Kompensationsbilanzierung: Ausgleichsfläche Kompensationspool "Rolfsbütteler  Feld" - Bestand

Flächenwert - Bestand

 
 
 

Fläche Biotoptypen Kürzel Nr. Wertfaktor Flächenwert

m² WE/m² WE

1 2 3 4 5 6

7.500 Sonstiger Sandtrockenrasen RSZ 8.3.4 4 30.000

7.500 Gesamtfläche 30.000

-7.500

22.500

abz. Flächenwert – Bestand

Kompensationswert Ausgleichsfläche

Kompensationsbilanzierung: Ausgleichsfläche Kompensationspool "Rolfsbütteler  Feld" - Planung

Flächenwert – Planung

 
 
Insgesamt wird auf der Ausgleichsfläche von 7.500 m² ein Kompensationswert von 
22.500 WE erzielt. Das naturschutzfachliche Kompensationsdefizit von -6.420 WE 
kann somit bei Umsetzung dieser artenschutzrechtlichen Maßnahme vollständig 
ausgeglichen werden. Der Eingriff durch das geplante Baugebiet "Kirchfeld" in Jelpke 
gilt damit sowohl naturschutzrechtlich als auch artenschutzrechtlich als ausgeglichen. 
 
Aus naturschutzrechtlicher Sicht entsteht ein deutlicher Wertüberschuss von insge-
samt 16.080 WE, der als Kompensationspool für weitere Vorhaben, die mit einem 
Eingriff in Natur und Landschaft verbunden sind, vorgehalten wird. 
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4 Textliche Festsetzungen für die Übernahme in den 
Bebauungsplan 

 
Grünordnung 

1. Innerhalb der Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern sind die Gehölze 
der vorhandenen Hecke durch geeignete Maßnahmen zu schützen, zu pflegen 
und auf Dauer zu erhalten. Abgänge sind gleichwertig spätestens in der folgen-
den Pflanzperiode nachzupflanzen. 
 

2. Innerhalb der Planstraße sind mindestens 5 mittelkronige Laubbäume als 
Hochstämme zu pflanzen. 
 

3. Für die anzupflanzenden Bäume auf öffentlichen Verkehrsflächen ist je Baum 
eine offene Vegetationsfläche von mindestens 2 m Breite und in der Regel 9 m² 
Fläche vorzusehen. Die Flächen sind dauerhaft mit bodendeckenden Gehölzen, 
Stauden oder Rasen zu begrünen und nachhaltig gegen Überfahren zu schüt-
zen. 
 

4. Innerhalb der Flächen zur Regelung des Wasserabflusses ist ein naturnah ge-
staltetes Regenwasserrückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von min-
destens 330 m³ anzulegen. Das Regenwasserrückhaltebecken ist als Mulde mit 
wechselnden Böschungsneigungen zwischen 1:3 bis 1:10 herzustellen. 
 

5. Das Regenwasserrückhaltebecken sowie dessen Randbereiche sind durch An-
saat einer artenreichen und standortgerechten Kräuter-/ Gräsermischung als 
Wiesenbereiche zu entwickeln. In den Randbereichen des Beckens sind 
5 hochstämmige Laubbäume zu pflanzen. Zufahrtsbereiche sind mit Schotter-
rasen zu befestigen. 
 

6. Für die zu pflanzenden Gehölze gelten folgende Mindestpflanzqualitäten: 
-  Laubbäume: Hochstamm, 18 - 20 cm Stammumfang in 1 m Höhe. 
 

7. Die festgesetzten Anpflanzungen sind spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der 
Verkehrsflächen herzustellen. Sie sind fachgerecht auszuführen, dauerhaft in 
ihrem natürlichen Habitus zu erhalten und bei Abgang spätestens in der folgen-
den Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. 
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Externe Ausgleichsmaßnahmen 

1. Der artenschutzrechtliche und der naturschutzrechtliche Ausgleich für die ver-
ursachten Eingriffe in Natur und Landschaft ist auf einer Fläche von 7.500 m² 
innerhalb des Kompensationspools "Rolfsbütteler Feld" auf dem Flurstück 36/6, 
Flur 5, Gemarkung Hillerse, unter Berücksichtigung der artspezifischen Ansprü-
che von Feldlerche und Schafstelze umzusetzen. 
 

2. Die festgesetzte Teilfläche des Kompensationspools wird dem Baugebiet 
"Kirchfeld" in Jelpke, im Sinne von § 9 Abs. 1a und § 135 a BauGB zugeordnet. 

 
 
 





Gemarkung Hillerse 
Flur 5
Flurstück 36/6

Kompensationspool Rolfsbütteler Feld 

´

Lageplan
Gemarkung Hillerse, Flur 5, Flurstück 36/6

Helene-Künne-Allee 5
38122 Braunschweig 
Tel.: 0531 26411-0
info@nlg.de

Niedersächsische Landgesellschaft mbH
Geschäftsstelle Braunschweig

0 60 120 18030
Meter



Gemeinde Calberlah

Ortsteil Jelpke

Bebauungsplan Kirchfeld

Zusammenfassende Erklärung

Schütz    Planungsbüro    Braunschweig

Lu
ftb

ild
: G

oo
gl

e 
E

ar
th

Altdorf

Baugebiet
Kirchfeld

Im Dorfe   K 95

JELPKE



Gemeinde Calberlah. Bebauungsplan Kirchfeld mit ÖBV Zusammenfassende Erklärung 

Schütz . Planungsbüro . Braunschweig  . Juni 2017 Seite 2

Zusammenfassende Erklärung

Zum Bebauungsplan Kirchfeld der Gemeinde Calberlah 

A Ziel des Bebauungsplanes

Calberlah gehört als politisch selbständige Gemeinde innerhalb der Samtgemeinde Isenbüttel 
zum Landkreis Gifhorn. Das Gebiet der Samtgemeinde Isenbüttel hat eine Fläche von rund  
77 km². Die Samtgemeinde umfasst die Mitgliedsgemeinden Calberlah, Isenbüttel, Ribbesbüttel 
und Wasbüttel. Sitz der Verwaltung ist Isenbüttel. Insgesamt leben rund 15.500 Menschen in 
den 15 Ortsteilen und Siedlungen der Samtgemeinde.

Die Gemeinde Ribbesbüttel liegt im Nordwesten des Samtgemeindegebietes. In der Gemeinde 
Ribbesbüttel mit den Ortsteilen Ribbesbüttel, Ausbüttel, Druffelbeck, Vollbüttel mit den 
Wohnplätzen Klein Vollbüttel und Voßheide und Warmbüttel leben zurzeit ca. 2.200 Einwohner. 
Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von knapp 25 km².

Das Baugebiet mit einer Größe von ca. 1,5 ha liegt im Nordosten von Jelpke.

Die südlich angrenzenden Siedlungsteile nördlich der Straße `Im Dorfe´ weist überwiegend 
Wohnnutzungen auf und ist mit Ein- und Mehrfamilienhäusern in 1 - 2-geschossiger Bauweise 
bebaut. 

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse  insbesondere des 
Immissionsschutzes können an diesem Standort gewährleistet werden. Die Erschließung des 
Baugebietes kann über die Ergänzung des vorhandenen Straßennetzes erfolgen. Die Ver- und 
Entsorgung des Baugebietes wird durch Einbindung in die vorhandenen Netzsysteme bzw. den 
Ausbau von erforderlichen Leitungen vorgesehen. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes werden im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen 
Entwicklung die Grundsätze der Bauleitplanung gem. § 1 (5 - 7) und § 1a BauGB berücksichtigt 
sowie die Erschließung und Versorgung sichergestellt. 

Die Ausweisung des Dorfgebietes ist mit dem Verlust von Flächen für die Landwirtschaft 
verbunden. In Abwägung der vorliegenden Belange lässt sich der Verlust dieser Fläche für eine 
landwirtschaftliche Nutzung nicht vermeiden. 

Eine „nachhaltige Entwicklung” verfolgt das Ziel, die Lebensgrundlagen und 
Entwicklungschancen für jetzige und künftige Generationen zu sichern bzw. wieder 
herzustellen. Für den Fortbestand der Ortschaften ohne zugewiesener zentralörtlicher 
Funktion ist es notwendig, den Entwicklungsspielraum auszuschöpfen, um der negativen 
Bevölkerungsentwicklung entgegen zu wirken. Nur so können die vorhandenen 
Infrastruktureinrichtungen, insbesondere die Bildungseinrichtungen erhalten bleiben. Ohne 
�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q���L�Q���G�H�Q���2�U�W�V�W�H�L�O�H�Q���L�V�W���G�H�U���(�U�K�D�O�W���Y�R�Q���G�|�U�À�L�F�K�H�Q���6�W�U�X�N�W�X�U�H�Q�����G�L�H���H�L�Q�H�Q��
wichtigen Teil unserer Siedlungskultur darstellen und die das Orts- und Landschaftsbild prägen, 
nicht mehr gewährleistet.

Räumliche und inhaltliche Planungsalternativen stehen in Jelpke nicht zur Verfügung.

Der vorliegende Bebauungsplan wird gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt.
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B Berücksichtigung der Umweltbelange

Bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen hat die Gemeinde die 
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a (BauGB) zu berücksichtigen. Die 
im Rahmen der Umweltprüfung ermittelten, bewerteten und beschriebenen voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen der Planung werden nachfolgend zusammengefasst und im 
Umweltbericht ausführlich dargelegt. 

�,�P���%�H�U�H�L�F�K���G�H�V���N�•�Q�I�W�L�J�H�Q���%�D�X�J�H�E�L�H�W�H�V���E�H�¿�Q�G�H�W���V�L�F�K���G�H�U�]�H�L�W���H�L�Q�H���$�F�N�H�U�À�l�F�K�H�����G�L�H���V�L�F�K���D�X�F�K��
weiter in nördliche und westliche Richtung erstreckt und östlich an einen Wirtschaftsweg mit 
vorgelagerter Wildhecke anschließt. Südlich schließen sich strukturarme bis durchschnittlich 
strukturierte Gärten der vorhandenen Wohnbebauung an.

�=�X�U���(�U�N�H�Q�Q�X�Q�J���X�Q�G���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���P�|�J�O�L�F�K�H�U���D�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�U���.�R�Q�À�L�N�W�H���P�L�W���G�H�U���)�D�X�Q�D���Z�X�U�G�H��
eine Potenzialabschätzung mit „worst-case-Analyse“ durchgeführt. Diese Untersuchungen 
ergaben mögliche Vorkommen geschützter und gefährdeter Arten, insbesondere Vögel und 
Amphibien, die zur Vermeidung von Verstößen gegen den Artenschutz nach § 44 BNatSchG 
verschiedene Maßnahmen erfordern.

Der mit der Bebauung und Versiegelung verbundene Eingriff in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild bringt Beeinträchtigungen für einzelne Schutzgüter mit sich. Betroffen sind 
�L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���G�L�H���6�F�K�X�W�]�J�•�W�H�U���3�À�D�Q�]�H�Q�������7�L�H�U�Z�H�O�W�����%�R�G�H�Q�����G�D�P�L�W���X�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U���]�X�V�D�P�P�H�Q�K�l�Q�J�H�Q�G��
�:�D�V�V�H�U���X�Q�G���.�O�L�P�D�������/�X�I�W�����D�E�H�U���D�X�F�K���G�L�H���6�F�K�X�W�]�J�•�W�H�U���2�U�W�V�������/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�L�O�G���X�Q�G���0�H�Q�V�F�K��

Eine Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen wird im Plangebiet durch das 
festgesetzte Maß der baulichen Nutzung sowie durch die festgelegten Baugrenzen erzielt, 
die zum einen den Versiegelungsgrad beschränken und zum anderen die Überbaubarkeit der 
�*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V�À�l�F�K�H�Q���U�H�J�H�O�Q��

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes werden für das Plangebiet Maßnahmen 
festgesetzt, um den Eingriff in Natur und Landschaft zu kompensieren. Da aufgrund der 
geplanten Nutzungsintensität ein naturschutzfachlicher Ausgleich innerhalb des Plangebietes 
�Q�L�F�K�W���P�|�J�O�L�F�K���L�V�W�����P�X�V�V���G�D�V���H�Q�W�V�W�H�K�H�Q�G�H���.�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V�G�H�¿�]�L�W�V���D�X�I���H�[�W�H�U�Q�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q���H�U�V�H�W�]�W��
werden.

�'�D���N�H�L�Q�H���J�H�H�L�J�Q�H�W�H�Q���(�U�V�D�W�]�À�l�F�K�H�Q���]�X�U���9�H�U�I�•�J�X�Q�J���V�W�H�K�H�Q�����Z�L�U�G���G�L�H���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H��
�(�L�Q�J�U�L�I�I�V�N�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���G�X�U�F�K���G�L�H���%�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J���D�Q���H�L�Q�H�P���.�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V�À�l�F�K�H�Q�S�R�R�O���G�H�U��
Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) im Landkreis Gifhorn herbeigeführt. Es ist 
vorgesehen, den naturschutzrechtlichen und den artenschutzrechtlichen Ausgleich auf einer 
Fläche zu kombinieren.

Die bestehende Nachfrage nach zusätzlichen Baugrundstücken kann nur am hier betrachteten 
Standort gedeckt werden, da andere Flächen für eine bauliche Entwicklung im Ortsrandbereich 
von Jelpke nicht zur Verfügung stehen.

Überwachungsmaßnahmen, die über die gesetzliche Zuständigkeit der Fachbehörden 
hinausgehen sind nicht notwendig.
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C Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB fand in der Zeit vom 16.09. 
bis 30.09.2016 durch Auslage und Einsicht der Planinhalte in der Gemeindeverwaltung der 
Gemeinde Calberlah und in der Samgemeindeverwaltung in Isenbüttel statt. Es bestand die 
Möglichkeit zur Unterrichtung und Erörterung der Planinhalte.

Seitens der Bürgerinnen und Bürger ist eine Stellungnahme mit Unterschriftenliste 
eingegangen. Die vorgebrachten Anregungen bezogen sich auf eine mögliche 
Kostenbeteiligung für die Entwässerungsanlagen und zu Abständen der geplanten Bebauung 
zur vorhandenen Siedlungsteilen. Die Stellungnahme wurde abgewogen.

Frühzeitige Behördenbeteiligung

Die Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 (1) BauGB mit Schreiben 
vom 19.07.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 22.08.2016 aufgefordert.

Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden Anregungen vom 
Landkreis, von den Ver- und Entsorgungsträgern und der Landwirtschaftskammer vorgebracht. 
Diese Anregungen betrafen u.a. Hinweise zur verkehrliche Erschließung, zur Ver- und 
Entsorgung des Plangebietes zu naturschutzrechtlichen Belangen und zu landwirtschaftlichen 
Belangen.  

Die Anregungen wurden abgewogen und weitestgehend berücksichtigt. Die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes wurden ergänzt und differenziert. In die Begründung und in den 
Umweltbericht sind zusätzliche Angaben und Ausführungen aufgenommen worden.

Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes mit der Begründung und dem 
Umweltbericht gem. § 3 (2) BauGB wurde vom 20.03.2017 bis 24.04.2017 durchgeführt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 16.03.2017 
Über die öffentliche Auslegung informiert.

Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden Anregungen vom 
Landkreis, und anderen Trägern öffentlicher Belange vorgebracht. Diese Anregungen betrafen 
u.a. Hinweise zur Ausbauplanung und zu landwirtschaftlichen Belangen. Die Stellungnahmen 
und Hinweise wurden abgewogen und teilweise berücksichtigt.  Planänderungen, die ein 
zusätzliches Planverfahren erforderten, lagen nicht vor.

D Gründe für die Auswahl des Planes

Der Bebauungsplan wurde aufgestellt, um dem Bedarf und der Nachfrage an 
�:�R�K�Q�E�D�X�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�Q���J�H�U�H�F�K�W���]�X���Z�H�U�G�H�Q���'�L�H���3�O�D�Q�X�Q�J���G�L�H�Q�W���V�R�P�L�W���G�H�U���(�U�K�D�O�W�X�Q�J���G�H�U���G�|�U�À�L�F�K�H�Q��
Entwicklungsmöglichkeiten in Jelpke. Räumliche und inhaltliche Alternativen des Vorhabens 
bestehen daher nicht.
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E Abwägung

Viele Belange sind bereits im Planverfahren im Rahmen der planerischen Abwägung erkannt 
und durch die Festsetzungen im Bebauungsplan berücksichtigt worden. Des Weiteren wurde 
Abwägungsmaterial erarbeitet, um dem Rat der Gemeinde Calberlah eine Gewichtung der 
einzelnen Belange zu ermöglichen. 

Der Rat der Gemeinde Calberlah hat die Abwägung der sonstigen öffentlichen und privaten 
Belange vorgenommen.

E Rechtskraft

Der Satzungsbeschluss wurde vom Rat der Gemeinde Calberlah am 30.05.2017 gefasst.

Mit Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses im Amtsblatt des Landkreises Gifhorn am 
30.06.2017 erlangte der Bebauungsplan gem. § 10 (3) BauGB Rechtskraft.

Ribbesbüttel, den 03.07.2017  gez. Goltermann 
    Bürgermeister

 L. S.


